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Bekanntmachung
der Neufassung des Gesetzes über die Universitäten 

des Landes Hessen 
(Universitätsgesetz)*)

Vom 6. Dezember 1974

Auf Grund des Art. 4 des Geset
zes zur Änderung des Gesetzes über die 
Universitäten des Landes Hessen (Uni
versitätsgesetz) vom 11. September 1974 
(GVB1. I S. 403) wird nachstehend der 
Wortlaut des Gesetzes über die Uni
versitäten des Landes Hessen (Universi
tätsgesetz) vom 12. Mai 1970 (GVB1. I
S. 324) in der vom 18. September 1974 
an geltenden Fassung bekanntgemadit.

Wiesbaden, den 6. Dezember 1974

D e r  H e s s i s c h e  K u l t u s m i n i s t e r  
v o n  F r i e d e b u r g

*) GVBl. II 70-13
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Gesetz
über die Universitäten des Landes Hessen 

(Universitätsgesetz)

in der Fassung vom 6. Dezember 1974

Inhaltsverzeichnis 

E R S T E R  A B S C H N I T T  

Grundlagen
§ 1 Rechtliche Stellung
§ 2 Universitäten
§ 3 Selbstverwaltung und Staatsver

waltung
§ 4 Mitglieder der Universität
§ 5 Angehörige der Universität
§ 6 Intormationsverpflichtung 
§ 7 Organisation
§ 8 Grundordnung der Universität
§ 8a Satzungen der Fachbereiche und 

Ordnungen der Zentren sowie Be
triebseinheiten

§ 9 Öffentlichkeit der Sitzungen und
Beschlußfassungen

§ 9a Beschränkung des Stimmrechts in 
besonderen Fällen und Ausschluß 
von der Mitwirkung wegen Inter
essenkollision

Z W E I T E R  A B S C H N I T T  

Zentrale Organe
§ 10 Aufgaben des Universitätspräsi

denten
§ 11 Wahl und Ernennung des Präsi

denten
§ 12 Vizepräsident 
§ 13 Kanzler 
§ 14 Konvent 
§15 Vorstand des Konvents 
§ 16 Aufgaben des Senats 
§ 17 Zusammensetzung des Senats 
§ 18 Aufgaben der Ständigen Aus

schüsse
§ 19 Zusammensetzung der Ständigen 

Ausschüsse

D R I T T E R  A B S C H N I T T  

Die Fachbereiche
§ 20 Organisation und Verwaltung 
§ 20a Forschung mit Mitteln Dritter 
§ 21 Aufgaben der Fachbereiche 
§ 22 Satzung und Prüfungsordnungen 
§ 23 Fachbereichsvorstand (Dekan)
§ 24 Fachbereichsrat 
§ 25 Fachbereichsausschüsse 
§ 25a Gemeinsame Kommissionen und 

Studienbereiche
§ 26 Wissenschaftliche Zentren und 

interdisziplinäre Arbeitsgruppen 
§ 27 Verwaltung der Wissenschaft

lichen Zentren und der Betriebs
einheiten

§ 27a Staatliche Materialprüfungsanstalt 
in Darmstadt 

§ 27b Prüfanstalten

V I E R T E R  A B S C H N I T T  

Humanmedizin
§ 28 Fachbereich Humanmedizin 
§ 29 Fachbereichsrat 
§ 30 Dekan des Fachbereichs 
§31 Wahl des Dekans 
§ 32 Ausschüsse 
§ 33 Universitätsklinikum 
§ 34 Medizinische Zentren und Be

triebseinheiten
§ 35 Verwaltung der Medizinischen 

Zentren und der Betriebseinheiten 
§ 36 Lehrkrankenhäuser

F Ü N F T E R  A B S C H N I T T  

Bibliothekswesen
§ 37 Universitätsbibliothek

S E C H S T E R  A B S C H N I T T  

Haushaltswesen
§ 38 Verfahren bei der Aufstellung des 

Haushaltsplans

S I E B T E R  A B S C H N I T T

Hochschullehrer, Honorarprofes
soren, wissenschaftliche und künst
lerische Mitarbeiter, Personal in 
der Weiterbildung zum Facharzt, 
Lehrbeauftragte, Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben, Tutoren 

§ 39 Hochschullehrer 
§ 39a Einstqllungsvoraussetzungen für 

Hochschullehrer 
§ 40 Berufung der Professoren 
§ 41 Berufung der Dozenten als Be

amte auf Zeit 
§ 42 Habilitation 
§ 43 Honorarprofessoren 
§ 44 Forschungssemester 
§ 45 Wissenschaftliche und künstleri

sche Mitarbeiter
§ 45a Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte 

in der Weiterbildung 
§ 45b Lehrbeauftragte 
§ 45c Lehrkräfte für besondere Aufga

ben
§ 45d Tutoren

A C H T E R  A B S C H N I T T  
Immatrikulation

§ 46 Immatrikulation



Nr. 38 — Gesetz- und Verordnungsblatt für das band Hessen, Teil I — 23. Dez. 1974 605

N E U N T E R  A B S C H N I T T

Übergangs- und Schlußvorsdiriften
§ 47 Bisherige Organe und Gremien 
§ 48 Dozenten im Beamtenverhältnis 

auf Widerruf
§ 49 Lektoren, Studienräte,

Akademische Räte mit Lehraufga
ben und wissenschaftliche Ange
stellte mit Lehraufgaben 

§ 50 Neugliederung der Fachbereiche 
§ 51 Ubergangsregelung für die ersten 

Wahlen der Fachbereichsräte
§ 52 Ubergangsregelungen für Prü

fungsordnungen
§ 53 Frühere Berufungsvereinbarungen 
§§ 54 bis 59 (gestrichen)
§§60 und 61 (vollzogen)
§ 62 Ausführung des Gesetzes 
§ 63 Inkrafttreten

E RS T ER A B S C H N I T T

6. die sonstigen Mitarbeiter der
Universität.

(2) Die Mitglieder nehmen an der 
Selbstverwaltung der Universität teil. Sie 
haben die Pflicht, zur Erfüllung der Auf
gaben der Universität beizutragen und 
sich an der Selbstverwaltung der Univer
sität zu beteiligen. Sie haben das Recht, 
alle Einrichtungen der Universität im 
Rahmen der Benutzungsordnungen zu 
benutzen.

(3) Die in Abs. 1 Nr. 2 und 3 genann
ten Mitglieder bilden die Gruppe der 
Hochschullehrer, die in Abs. 1 Nr. 4 bis 6 
genannten Mitglieder bilden je eine 
Gruppe.

(4) Die bereits berufenen und bis zu 
ihrer Einstellung mit der Vertretung 
ihrer künftigen Professorenstelle beauf
tragten Personen sowie die entpflich- 
teten oder im Ruhestand befindlichen 
und mit der Vertretung ihrer bisherigen 
Stelle beauftragten Professoren haben 
die Rechte und Pflichten von Mitgliedern 
der Universität nach Abs. 1 Nr. 2.

Grundlagen 
§ 1

Rechtliche Stellung
(1) Die Universitäten sind frei in For

schung und Lehre.

(2) Die Universitäten des Landes 
Hessen sind rechtsfähige Körperschaften 
des öffentlichen Rechts und zugleich 
staatliche Einrichtungen. Sie führen 
eigene Siegel.

§ 2
Universitäten

Universitäten sind
die Technische Hochschule in Darmstadt, 
die Johann Wolfgang Goethe-Universität 
in Frankfurt (Main),
die Justus Liebig-Universität in Gießen, 
die Philipps-Universität in Marburg 
(Lahn).

§ 3
Selbstverwaltung und Staatsverwaltung

(1) Die Universitäten verwalten ihre 
Angelegenheiten nach Maßgabe der Ge
setze in eigener Verantwortung unter 
der Rechtsaufsicht des Landes.

(2) Die Universitäten erfüllen ihre 
Aufgaben, auch soweit es sich um staat
liche Angelegenheiten handelt, durch 
eine Einheitsverwaltung.

§ 4
Mitglieder der Universität

(1) Mitglieder der Universität sind:
1. der Universitätspräsident,
2. die Professoren,
3. die Dozenten, die Beamte auf Zeit 

sind,
4. die Studenten,
5. die wissenschaftlichen Mitarbeiter,

§ 5
Angehörige der Universität

(1) Angehörige der Universität sind 
alle gastweise, nebenberuflich oder 
ehrenamtlich an ihr Tätigen.

Angehörige sind insbesondere:
1. die Ehrensenatoren und Ehrenbürger,
2. die entpflichteten und die im Ruhe

stand befindlichen Professoren,
3. die Honorarprofessoren,
4. die Gastprofessoren und die 

Gastassistenzprofessoren,
5. die Lehrbeauftragten,
6. die Tutoren, soweit sie nicht nach § 4 

Abs. 1 Mitglieder sind,
7. die Gasthörer.

(2) Angehörige der Universität haben 
das Recht, alle Einrichtungen der Univer
sität im Rahmen der Benutzungsordnun
gen zu benutzen.

(3) Sie sind bei Entscheidungen in 
ihren Angelegenheiten anzuhören. Sie 
haben insoweit ein Antragsrecht.

§ 6

Informationsverpflichtung 
Alle an Forschung und Lehre beteilig

ten Mitglieder und Angehörigen der 
Universitäten haben die gesellschaftli
chen Folgen wissenschaftlicher Erkennt
nis mitzubedenken. Werden ihnen Er
gebnisse der Forschung, vor allem in 
ihrem Fachgebiet bekannt, die bei ver
antwortungsloser Verwendung erheb
liche Gefahr für die Gesundheit, das Le
ben oder das friedliche Zusammenleben 
der Menschen herbeiführen können, so 
sollen sie den zuständigen Fachbereichs
rat oder ein zentrales Organ der Univer
sität davon unterrichten.
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§ 7
Organisation

(1) Zentrale Organe der Universität 
sind:
1. der Universitätspräsident,
2. der Konvent,
3. der Senat,
4. die Ständigen Ausschüsse.

(2) Die Universität gliedert sich in 
Fachbereiche.

(3) Organe der Fachbereiche sind:
1. der Fachbereichsrat,
2. der Fachbereichsvorstand (Dekan).

(4) Andere Gremien haben Ent
scheidungsbefugnisse nur, soweit dies 
nach diesem Gesetz bestimmt ist oder 
soweit ihnen auf Grund einer besonde
ren gesetzlichen Ermächtigung Entschei
dungsbefugnisse von den zuständigen 
Organen übertragen worden sind.

§ 8
Grundordnung der Universität

(1) Die Universität gibt sich eine 
Grundordnung.

(2) Die Grundordnung wird vom Kon
vent mit einer Mehrheit von zwei Drit
teln, mindestens mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder beschlossen.

§ 8a
Satzungen der Fachbereiche und 
Ordnungen der Zentren sowie 

Betriebseinheiten
Der Erlaß von Satzungen und Ge

schäftsordnungen der Fachbereiche, von 
Ordnungen der Wissenschaftlichen und 
Medizinischen Zentren sowie der Wis
senschaftlichen und Technischen Betriebs
einheiten ist dem Kultusminister anzu
zeigen. Sie sind in einem Mitteilungsblatt 
der Universität zu veröffentlichen.

§ 9
Öffentlichkeit der Sitzungen 

und Beschlußfassungen
(1) Die Kollegialorgane nach § 7 Abs. 1 

Nr. 2 bis 4 und Abs. 3 Nr. 1 tagen im Rah
men des verfügbaren Sitzungsraumes 
öffentlich.

(2) Personalangelegenheiten und Ent
scheidungen \in Prüfungssachen werden 
in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. 
Entscheidungen über Personalangelegen
heiten erfolgen auf Antrag eines Mit
glieds des Organs in geheimer Abstim
mung. Als Personalangelegenheiten sind 
insbesondere anzusehen:
— die Begründung oder Veränderung der 

persönlichen Rechtsstellung als Beam
ter, Angestellter oder Arbeiter im 
öffentlichen Dienst;

— die Zuerkennung akademischer Grade 
und Qualifikationen;

— akademische Ehrungen.

Bei Berufungsangelegenheiten ist die 
Erörterung der wissenschaftlichen Quali
fikation eines Bewerbers nicht als Perso
nalangelegenheit anzusehen. Beschluß
fassungen über Berufungsvorschläge er
folgen in geheimer Abstimmung. Aus 
dem Personalgutachten eines Gutachters 
darf in öffentlicher Sitzung nur mit dem 
Einverständnis des Verfassers zitiert 
werden.

(3) Der Senat, die Ständigen Aus
schüsse und die Fachbereichsräte können 
in jeder Verfahrenslage durch Beschluß 
mit der Mehrheit der anwesenden Mit
glieder die Öffentlichkeit für weitere An
gelegenheiten ausschließen. Uber einen 
solchen Antrag soll in nichtöffentlicher 
Sitzung verhandelt werden; hierüber 
entscheidet der Sitzung'sleiter.

(4) Der Sitzungsleiter übt in dem Sit
zungssaal das Hausrecht aus. Er kann Zu
hörer, welche die Beratungen stören, aus 
dem Sitzungssaal verweisen. § 10 Abs. 3 
bleibt unberührt. Wurde durch eine Stö
rung eine Sitzung verhindert oder 
mußte sie deshalb vorzeitig abgebrochen 
werden, so kann die nächste Sitzung 
als nichtöffentliche einberufen werden.

(5) Die Geschäftsordnungen der Stän
digen Ausschüsse und die Fachbereichs
satzungen können jeweils für ihren Be
reich vorsehen, daß Beschlüsse im Um
laufverfahren gefaßt werden können.

§ 9a
Beschränkung des Stimmrechts 

in besonderen Fällen und Ausschluß 
von der Mitwirkung wegen 

Interessenkollision
(1) Die einem Gremium angehörenden 

sonstigen Mitarbeiter haben, soweit es 
sich um Angelegenheiten handelt, die 
unmittelbar Fragen der Lehre oder For
schung betreffen, insbesondere um
1. die Koordinierung von Forschungs

vorhaben,
2. die Planung des Lehrangebots,
3. Vorschläge in Personalangelegenhei

ten der Hochschullehrer und wissen
schaftlichen Mitarbeiter,

4. die Beschlußfassung über Prüfungs
und Studienordnungen,

beratende Stimme. Bei der Feststellung 
der Beschlußfähigkeit und der Stimmen
verhältnisse bei einer Beschlußfassung 
werden nur die jeweils stimmberechtig
ten Mitglieder berücksichtigt. Der Sit
zungsleiter stellt fest, wer stimmberech
tigt ist. Dies gilt auch für die Feststel
lung der Mehrheit der Anwesenden.

(2) Das Mitglied eines Gremiums ist 
von der Beratung und Entscheidung einer 
Angelegenheit ausgeschlossen, wenn die 
Entscheidung ihm oder einem nahen An
gehörigen einen dienst-, besoldungs- 
oder tarifrechtlichen Vorteil oder Nach
teil bringen kann; entsprechendes gilt 
für die Beratung und Entscheidung über
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Prüfungen und Ehrungen. Satz 1 findet 
keine Anwendung, wenn ein Vorteil oder 
Nachteil an die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Gruppe gebunden wird und 
das Mitglied des Gremiums den Vorteil 
oder Nachteil nur in seiner Eigenschaft 
als Mitglied dieser Gruppe erlangen 
würde. Ob ein Fall des Ausschlusses von 
der Mitwirkung im Sinne von Satz 1 vor
liegt, wird bei Zweifeln, in Abwesenheit 
des betroffenen Mitglieds entschieden. 
Wer im Sinne von Satz 1 von der Mit
wirkung ausgeschlossen ist, muß den 
Beratungsraum verlassen.

Z W E I T E R  A B S C H N I T T

Zentrale Organe
§ 10

Aufgaben des Universitätspräsidenten
(1) Der Universitätspräsident (Präsi

dent) repräsentiert und vertritt die Uni
versität. Er fördert gemeinsam mit den 
anderen Organen, den Fachbereichen, 
den Mitgliedern und Angehörigen der 
Universität ihre zeitgerechte innere und 
äußere Entwicklung.

(2) Der Präsident leitet die Verwal
tung der Universität in eigener Verant
wortung. Er ist für alle Angelegenheiten 
zuständig, die keinem anderen Organ 
durch Gesetz, Grundordnung oder Sat
zung zugewiesen sind. Ist eine Angele
genheit, für die eine andere Zuständig
keit begründet ist, unaufschiebbar drin
gend zu erledigen und kann das zustän
dige Organ trotz ordnungsgemäßer La
dung nicht sofort tätig werden, so 
kann der Präsident vorläufige Maßnah
men treffen. Die Mitglieder des zustän
digen Organs sind unverzüglich zu unter
richten. Erfüllt ein Organ die ihm oblie
genden Pflichten nicht, so berichtet der 
Präsident hierüber unverzüglich dem 
Kultusminister.

(3) Der Präsident wahrt die Ordnung 
in der Universität und übt das Hausrecht 
aus. Die Grundordnung regelt das Nä
here über das Verhältnis der Hausrechte 
mehrerer Hausrechtsinhaber zueinander.

(4) Der Präsident hat das Recht, mit 
beratender Stimme an den Sitzungen des 
Konvents, des Senats und der Fachbe
reichsräte teilzunehmen; er kann An
träge stellen. Er ist zu jeder Sitzung un
ter Angabe der Tagesordnung einzula
den. Der Präsident ist Vorsitzender der 
Ständigen Ausschüsse. Er kann sich 
nach Maßgabe dieses Gesetzes und. der 
Geschäftsordnung nach § 12 Abs. 1 Satz 3 
im Vorsitz vertreten lassen.

(5) Hält er den Beschluß eines Organs 
oder eines Gremiums mit Entscheidungs
befugnis für rechtswidrig, so hat er ihn 
zu beanstanden und auf Abhilfe zu drin
gen. Wird der Beanstandung nicht abge
holfen, so ist der Kultusminister als Auf
sichtsbehörde zu unterrichten.

(6 Der Präsident kann Beschlüsse aller 
Organe mit Ausnahme des Konvents 
oder anderer Gremien mit Entscheidungs
befugnis beanstanden, für deren Ausfüh
rung durch das dafür zuständige Organ 
er die Verantwortung nicht übernehmen 
kann. Wird ein Beschluß des Senats, der 
Organe der Fachbereiche oder eines an
deren Gremiums mit Entscheidungsbe
fugnis beanstandet, so haben diese er
neut zu entscheiden. Wird der Beanstan
dung nicht abgeholfen, so entscheidet der 
zuständige Ständige Ausschuß abschlie
ßend. Wird ein Beschluß eines Ständigen 
Ausschusses beanstandet, so hat dieser 
erneut zu entscheiden. Wird der Bean
standung nicht abgeholfen, so entschei
den die Mitglieder aller Ständigen Aus
schüsse in gemeinsamer Sitzung.

(7) Die Beanstandung nach Abs. 5 und 6 
hat aufschiebende Wirkung. In dringen
den Fällen kann der Präsident vorläufige 
Maßnahmen treffen. In den Fällen des 
Abs. 5 werden Beanstandungen und vor
läufige Maßnahmen wirkungslos, sobald 
der Kultusminister eine Entscheidung 
nach § 38 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 
trifft, spätestens jedoch 2 Monate nach 
der Unterrichtung des Kultusministers.

(8) Der Präsident berichtet jährlich vor 
dem Konvent über die Erfüllung der Auf
gaben der Universität.

§ 11
Wahl und Ernennung des Präsidenten
(1) Der Konvent wählt den Präsiden

ten auf Vorschlag des Senats mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder in geheimer 
Wahl. Der Wahlvorschlag des Senats soll 
mehrere Bewerber benennen. Der Kon
vent kann mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner Mitglieder eine nicht vor
geschlagene Persönlichkeit wählen. Vor 
der Aufstellung des Wahlvorschlages, im 
Falle des Satzes 3 vor der Wahl, muß eine 
öffentliche Befragung der Bewerber um 
das Präsidentenamt im Konvent stattfin
den. Der Senat oder, im Falle einer Wahl 
nach Satz 3, der Konvent, sollen den 
Wahlvorschlag vor der Wahl mit dem 
Kultusminister erörtern. Die Wahl bedarf 
der Bestätigung durch den Kultusmini
ster. Die Landesregierung ernennt den 
Präsidenten zum Beamten auf Zeit. Die 
Amtszeit beträgt acht Jahre. Wiederwahl 
ist zulässig. Die Stelle des Präsidenten 
ist rechtzeitig öffentlich auszuschreiben. 
Die Wahlordnung oder die Grundordnung 
können nähere Bestimmungen über die 
Wahlvorbereitungen und das Wahl ver
fahren treffen.

(2) Der Präsident soll mit Wissenschaft 
und Verwaltung vertraut sein. Er muß 
nicht Hochschullehrer sein. Der Präsident 
darf kein Amt als Hochschullehrer, aus
üben. Die Möglichkeit der Ernennung 
zum Honorarprofessor bleibt hiervon 
unberührt.

(3) Der Präsident tritt mit Ablauf der 
Amtszeit in den Ruhestand, spätestens
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mit dem Ende des Monats, in dem er das 
68. Lebensjahr vollendet hat. War er 
vor seiner Ernennung Professor, so ist er, 
sofern er nicht in den Ruhestand tritt, auf 
seinen Antrag hin als Professor im Be
amtenverhältnis auf Lebenszeit in den 
Dienst der Universität zu übernehmen, 
deren Präsident er war. Ein Berufungs
verfahren findet nicht statt. War er 
vor seiner Ernennung Beamter auf Le
benszeit im Dienst einer Hochschule, so 
ist er, sofern er nicht in den Ruhestand 
tritt, auf seinen Antrag hin im Beamten
verhältnis auf Lebenszeit in den Dienst 
der Universität zu übernehmen, deren 
Präsident er war. Tritt der Präsident vor 
dem Ende seiner Amtsperiode nach min
destens vierjähriger Amtsdauer von sei
nem Amt zurück und war er vor seiner 
Ernennung Professor im Beamtenverhält
nis auf Lebenszeit, so soll er auf seinen 
Antrag hin als Professor im Beamten
verhältnis auf Lebenszeit ohne Beru
fungsverfahren übernommen werden; 
war er vor seiner Ernennung Beamter 
auf Lebenszeit im Dienst einer Hoch
schule, so soll er auf seinen Antrag hin 
als Beamter auf Lebenszeit in den Dienst 
der Universität übernommen werden, de
ren Präsident er war.

(4) Der Konvent kann mit einer Mehr
heit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 
den Präsidenten abwählen, sofern gleiche- 
zeitig ein neuer Präsident gewählt wird. 
Die Abwahl wird wirksam, wenn der 
Präsident von der Landesregierung 
abberufen und der neue Präsident er
nannt ist. Der Präsident wird im Falle 
seiner Abwahl für den Rest seiner Amts
zeit in den einstweiligen Ruhestand ver
setzt. Er hat Anspruch auf diejenige Ver
sorgung, die ihm zugestanden hätte, 
wenn er die Amtszeit ordnungsgemäß 
vollendet hätte. Im übrigen gilt Abs. 3 
Sätze 2 bis 4 entsprechend.

§ 12
Vizepräsident

(1) Der Präsident wird in seiner Amts
führung von einem Vizepräsidenten und 
von dem Kanzler vertreten. Auf Antrag 
des Präsidenten kann durch Beschluß des 
Konvents ein zweiter Vizepräsident vor
gesehen werden; der Präsident kann in 
diesem Fall Wahlvorschläge machen. 
Das Nähere, insbesondere zum Umfang 
des Vertretungsrechts des Kanzlers, re
gelt eine Geschäftsordnung, die der Prä
sident nach Anhörung des Ständigen 
Ausschusses II erläßt.

(2) Die Vizepräsidenten werden vom 
Konvent für zwei Jahre gewählt. § 11 
Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. Der Vize
präsident oder einer der beiden Vize
präsidenten ist Vorsitzender des Senats; 
dieser muß Professor sein.

(3) Während ihrer Amtszeit sind die 
Vizepräsidenten von ihren Lehr- und 
Prüfungsverpflichtungen befreit. Der An
spruch auf die Unterrichtsgeldpauschale 
bleibt unberührt.

§ 13 
Kanzler

(1) Der Kanzler ist Beamter auf Le
benszeit. Er besorgt insbesondere die Ge
schäfte der laufenden Verwaltung nach 
den Weisungen des Präsidenten. Die Ge
schäftsordnung nach § 12 Abs. 1 Satz 3 
trifft nähere Bestimmungen.

(2) Der Kanzler ist Beauftragter für 
den Haushalt.

(3) Der Kanzler muß die Befähigung 
zum Richter amt oder zum höheren Ver
waltungsdienst haben. Er wird im Ein
vernehmen mit dem Präsidenten nach 
Anhörung des Senats von der Landes
regierung ernannt.

§ 14
Konvent

(1) Zu den Aufgaben des Konvents ge
hören:
1. Wahl und Abwahl des Präsidenten,
2. Wahl des oder der Vizepräsidenten,
3. Erlaß und Änderung der Grundord

nung und der besonderen Hausord
nung nach § 24 Abs. 3 des Hochschul
gesetzes,

4. Erlaß und Änderung von Wahlord
nungen für Organe und Gremien der 
Universität,

5. Wahl der Mitglieder des Schlichtungs
ausschusses nach § 24 Abs. 2 des Hoch
schulgesetzes,

6. Behandlung von hochschulpolitischen 
Grundsatzfragen und Fragen der 
Hochschulreform,

7. Entgegennahme und Beratung des Re
chenschaftsberichts des Präsidenten.

(2) Der Konvent hat 90 Mitglieder. 
Nach den Grundsätzen der Verhältnis
wahl wählen unmittelbar und geheim 
die Hochschullehrer 35, die Studenten 30, 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter 15 
und die sonstigen Mitarbeiter 10 Mit
glieder. Liegt in einer Gruppe nur eine 
Liste vor, so findet für diese Gruppe 
Persönlichkeitswahl statt. Allen Wahlbe
rechtigten ist auf Antrag durch Zusen
dung von Briefwahlunterlagen die Mög
lichkeit der Briefwahl zu geben; des An
trages bedarf es nicht, wenn die Wahl 
von Amts wegen als Briefwahl oder als 
Brief- und Urnenwahl durchgeführt wird. 
Wählbar ist, wer der Universität im 
Zeitpunkt der Wahl ununterbrochen 
sechs Monate angehört. Das Nähere re
gelt die Wahlordnung. § 22 des Hoch
schulgesetzes bleibt unberührt.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des 
Konvents beträgt zwei.Jahre. Sie endet 
vorzeitig, wenn ein Mitglied des Kon
vents sein Mandat auf Grund einer Ent
scheidung im Wahlprüfungsverfahren 
verliert. Sie endet außerdem, wenn ein 
Mitgied des Konvents sein Mandat nie
derlegt oder die Wählbarkeit in seiner 
Gruppe verliert; in diesem Fall tritt an
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seine Stelle der nächste Bewerber aus 
dem Wahl Vorschlag, durch den der Aus
geschiedene in den Konvent gewählt 
wurde. Die Wahlordnung regelt, unter 
welchen Voraussetzungen im Fall von 
Listenerschöpfung Neuwahlen für eine 
Gruppe durchzuführen sind. Im Fall von 
Neuwahlen endet die Amtszeit der Ver
treter dieser Gruppe vorzeitig.

(4) Der Konvent ist beschlußfähig, 
wenn mindestens die Hälfte seiner Mit
glieder anwesend ist. Er beschließt mit 
der Mehrheit der anwesenden Mitglie
der, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt.

e
9

(5) Der Konvent tritt mindestens ein
mal jährlich zusammen. Der Vorstand 
kann den Konvent zu weiteren Sitzun
gen einberufen. Auf Antrag von minde
stens einem Drittel seiner Mitglieder 
muß der Konvent vom Vorstand einbe
rufen werden. Der Präsident und die 
Mitglieder des Senats, sowie im Falle 
der Wahl eines zweiten Vizepräsidenten 
auch dieser, haben das Recht, an den 
Sitzungen des Konvents mit beratender 
Stimme teilzunehmen. Sie können An
träge stellen.

(6) Der Konvent kann die Anwesen
heit des Präsidenten, des oder der Vize
präsidenten, der Dekane der Fachbe
reiche, der Mitglieder des Allgemeinen 
Studentenausschusses und des Geschäfts- 
iührers des Studentenwerks verlangen.

§ 15
Vorstand des Konvents

(1) Der Konvent wählt aus den in 
ihm vertretenen Gruppen den Vorstand. 
Er besteht aus sieben Mitgliedern. Zwei 
Hochschullehrer, zwei Studenten, zwei 
wissenschaftliche Mitarbeiter und ein 
sonstiger Mitarbeiter werden auf Vor
schlag dieser Gruppen benannt. Bei der 
gemeinsamen Abstimmung des Kon
vents über diesen Vorschlag muß zu

^seiner Bestätigung die Mehrheit der Mit
g lieder erreicht werden.

(2) Der Vorstand bereitet die Kon- 
^ventssitzungen vor und leitet sie; er hat 
Idas Recht, sich über die Verhandlungen 
*im Senat und in den Ständigen Aus
schüssen durch den Präsidenten unter
richten zu lassen.

(3) Die Mitglieder des Vorstands dür
fen nicht Mitglieder des Senats oder der 
Ständigen Ausschüsse sein.

§ 16
Aufgaben des Senats

(1) Der Senat ist zuständig für über
greifende Fragen der Fachbereiche, so
weit nicht eine andere Zuständigkeit 
durch Gesetz oder Grundordnung be
stimmt ist.

(2) Zu den Aufgaben des Senats ge
hören insbesondere
1. Mitwirküng bei der Wahl des Präsi

denten gemäß § 11 Abs. 1,

2. Mitwirkung bei der Ernennung des 
Kanzlers gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2,

3. Vorschläge oder Stellungnahme zu 
Vorschlägen zur Bildung oder Ände
rung von Fachbereichen sowie zur 
Errichtung von Wissenschaftlichen 
Zentren und zur Einrichtung von Ge
meinsamen Kommissionen; Stellung
nahme zur Einrichtung von Studien
bereichen im Sinne des § 25 a Abs. 3,

4. Stellungnahme zur Zusammensetzung 
der Kommission zur Vorbereitung des 
Berufungsvorschlages gemäß § 21 
Abs. 4,

5. Stellungnahme zu den Berufungsvor- 
schlägen und zu den Ernennungsvor
schlägen für Honorarprofessoren,

6. Erlaß von Rahmenbestimmungen für 
Habilitationsordnungen, Promotions
ordnungen sowie für andere akade
mische Prüfungsordnungen nach An
hörung des Ständigen Ausschusses II 
bei Habilitations- und Promotionsord
nungen, des Ständigen Ausschusses I 
bei anderen akademischen Prüfungs
ordnungen,

7. Zustimmung zu Habilitations-, Pro- 
motions- und anderen akademischen 
Prüfungsordnungen nach Anhörung 
des Ständigen Ausschusses II bei Ha
bilitations- und Promotionsordnun
gen, des Ständigen Ausschusses I bei 
anderen akademischen Prüfungsord
nungen,

8. Anhörung beim Erlaß von besonderen 
Studien- und Prüfungsordnungen, 
die der Erprobung von Studienreform
modellen dienen.

(3) Die Grundordnung kann vorsehen, 
daß der Senat über die Rahmenbestim
mungen nach Abs. 2 Nr. 6 hinaus ge
meinsame Bestimmungen für alle aka
demischen Prüfungsordnungen erläßt. 
Die Anhörungspflicht gemäß Abs. 2 Nr. 6 
bleibt unberührt.

§ 17
Zusammensetzung des Senats

(1) Mitglieder des Senats sind:
1. ein Vizepräsident als Vorsitzender,
2. die Dekane der Fachbereiche und die 

Prodekane des Fachbereichs Human
medizin,

3. drei Vertreter der Hochschullehrer; 
diese sollen Dozenten als Beamte auf 
Zeit sein,

4. sechs Vertreter der Studenten,
5. drei Vertreter der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter,
6. zwei Vertreter der sonstigen Mitar

beiter.

(2) Die Mitglieder gemäß Abs. 1 Nr. 3 
bis 6 werden von den Vertretern ihrer 
Gruppen im Konvent gewählt, die Hoch
schullehrer, die wissenschaftlichen Mit
arbeiter und die sonstigen Mitarbeiter
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für zwei Jahre, die Studenten für minde
stens ein Jahr. Im übrigen gilt § 14 
Abs. 2 und 3 entsprechend. Für jedes ge
wählte Mitglied kann nach den gleichen 
Grundsätzen ein Stellvertreter gewählt 
werden. § 21 des Hochschulgesetzes fin
det keine Anwendung.

(3) Der Senat ist beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist. Er beschließt mit der Mehr
heit der Anwesenden. Der Vorsitzende 
Vizepräsident wird im Falle der Ver
hinderung durch den zweiten Vizepräsi
denten oder, falls ein solcher nicht ge
wählt worden ist, durch den jeweils 
dienstältesten Dekan (Dienstalter als 
Professor) vertreten.

(4) Der Präsident und der Kanzler, 
sowie im Falle der Wahl eines zweiten 
Vizepräsidenten auch dieser, haben das 
Recht, mit beratender Stimme an den 
Sitzungen des Senats teilzunehmen. Sie 
können Anträge stellen.

§ 18
Aufgaben der Ständigen Ausschüsse
(1) Die Ständigen Ausschüsse beraten 

in ihrem Aufgabenbereich den Präsiden
ten und entscheiden in den durch Gesetz 
oder Grundordnung vorgesehenen Fäl
len.

(2) Zur Entscheidung in folgenden An
gelegenheiten sind Ständige Ausschüsse 
einzurichten:
1. Lehr- und Studienangelegenheiten 

(Ständiger Ausschuß I); dazu gehören 
insbesondere
a) Studienreform und Entwicklung der 

Hochschuldidaktik,
b) Zulassung zum Studium,
c) Koordinierung von Lehr- und Stu

dienangelegenheiten der Fachbe
reiche und der Wissenschaftlichen 
Zentren sowie Stellungnahme zu 
der Bildung, Änderung und Auf
hebung von Studienbereichen nach 
§ 25 a Abs. 3,

d) Angelegenheiten der Studienbera
tung,

e) Kontaktstudium und Fernstudium,
f) Grundsätze für Studienordnungen,
g) Festsetzung der Höchstzahlen von 

aufzunehmenden Bewerbern in den 
einzelnen Studiengängen im Ein
vernehmen mit dem Ständigen Aus
schuß nach Nr. 3,

h) Förderung der Studenten,
i) Zuordnung der Studienfächer zu 

den Fachbereichen gemäß § 24 
Abs. 5 Satz 2,

k) Zustimmung zu besonderen Stu
dien- und Prüfungsordnungen, die 
der Erprobung von Studienreform
modellen dienen, nach § 22 Abs. 4.

2. Organisationsfragen, Angelegenhei
ten der Forschung und des wissen
schaftlichen Nachwuchses (Ständiger 
Ausschuß II); dazu gehören insbeson
dere

a) Bildung und Änderung von Fachbe
reichen und Zustimmung zur Er
richtung, Änderung oder Aufhe
bung von Wissenschaftlichen Zent
ren,

b) Erlaß von Richtlinien für Satzungen 
und Geschäftsordnungen der Fach
bereiche sowie für Ordnungen der 
Wissenschaftlichen Zentren und der 
Wissenschaftlichen Betriebseinhei
ten,

c) Stellungnahme zur Bildung, Ände
rung oder Aufhebung Wissenschaft
licher Betriebseinheiten,

d) Zustimmung zu den Satzungen und 
Geschäftsordnungen der Fachbe
reiche sowie zu den Ordnungen 
der Wissenschaftlichen Zentren,

e) Koordinierung der Forschungspro 
gramme der Fachbereiche und der 
Wissenschaftlichen Zentren,

f) Einrichtung von Sonderforschungs
bereichen im Einvernehmen mi 
dem Ständigen Ausschuß nach Nr. 3,

g) Entgegennahme von Berichten über 
den Stand von Forschungsvorhaben 
und über Forschungsergebnisse,

h) sachgerechter Ablauf von Promo
tionen und Habilitationen,

i) Erstellung und Fortschreibung ei
nes Forschungsberichts, 

k) Bildung, Änderung und Aufhebung 
von Gemeinsamen Kommissionen 
nach § 25 a Abs. 1;

Haushaltsangelegenheiten und den 
Hochschulentwicklungsplan (Ständi
ger Ausschuß III); 
dazu gehören insbesondere
a) Entwurf des Haushaltsvoranschlags 

nach § 11 des Hochschulgesetzes,
b) Zuweisung der Personalstellen und 

Sachmittel an die Fachbereiche, die 
zentralen Einrichtungen und den 
Präsidenten, soweit keine Festle
gung durch den Haushaltsplan des 
Landes erfolgt ist,

c) Vorschläge des Präsidenten nach 
§ 38 Abs. 2,

d) Hochschulentwicklungsplan nach 
§ 15 Abs. 1 des Hochschulgesetze, 
im Benehmen mit den Ständigen 
Ausschüssen nach Nr. 1 und 2.

4. Bibliothekswesen (Ständiger Aus
schuß IV);
dazu gehören
a) Aufbau einer rationellen Struktur 

des Bibliothekswesens der Univer
sität,

b) Zusammenarbeit der Bibliotheken 
in den Einrichtungen der Universi
tät untereinander und mit der Uni
versitätsbibliothek,

c) Rahmenordnungen über Verwal
tung und Benutzung der Biblio
theken in den Einrichtungen der 
Universität,

d) Bestandsaufbau und Personalwe
sen in den bibliothekarischen Ein
richtungen,
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e) Stellungnahme zu Haushaltsanmel
dungen und zur Verteilung von 
Haushaltsmitteln für die bibliothe
karischen Einrichtungen,

f) Stellungnahme zu Baubedarf und 
Raumprogrammen der bibliotheka
rischen Einrichtungen,

g) Empfehlungen zur Aufstellung von 
Richtlinien für die Ausübung der 
bibliotheksfachlichen Aufsicht.

Die Entscheidung der Ständigen Aus
schüsse soll sich auf Angelegenheiten 
von grundsätzlicher Bedeutung beschrän
ken. Den betroffenen Fachbereichen soll 
vor Entscheidungen in wichtigen Fragen 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
werden.

9

(3) Die Vertreter, die die Universität 
nach § 8 des Hochschulgesetzes in die 
Gemeinsamen Kommissionen entsenden 
kann, werden jeweils von dem Ständi
gen Ausschuß gewählt, dessen Aufga
bengebiet dem der Gemeinsamen Kom
mission entspricht.

(4) Mit Zustimmung des Konvents 
kann der Präsident weitere Ständige 
Ausschüsse einrichten. Sofern sie Ent
scheidungsbefugnisse in Angelegenhei
ten haben, die Forschung, Lehre sowie 
die Berufung von Hochschullehrern un
mittelbar berühren, müssen die Vertre
ter der Hochschullehrer im Ausschuß 
über die Mehrheit der Stimmen verfü
gen.

§ 19
Zusammensetzung der 
Ständigen Ausschüsse

(1) Der Präsident ist Vorsitzender der 
Ständigen Ausschüsse. Er wird nach 
Maßgabe der Geschäftsordnung (§ 12 
Abs. 1 Satz 3) vertreten.

(2) Den Ständigen Ausschüssen ge
hören folgende weitere Mitglieder an:
1. dem Ständigen Ausschuß I, 

sieben Hochschullehrer,, 
drei Studenten,
zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, 
ein sonstiger Mitarbeiter;

2. dem Ständigen Ausschuß II 
sieben Hochschullehrer, 
zwei Studenten,
zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, 
ein sonstiger Mitarbeiter;

3. dem Ständigen Ausschuß III 
fünf Hochschullehrer,
ein Student,
zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, 
zwei sonstige Mitarbeiter;

4. dem Ständigen Ausschuß IV 
fünf Hochschullehrer,
ein Student,
zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, 
von denen einer dem Bereich des 
Bibliotheksdienstes angehören soll,

ein sonstiger Mitarbeiter des Biblio
theksdienstes,
der Direktor der Universitätsbiblio
thek (§ 37 Abs. 2) mit beratender 
Stimme.

(3) Die weiteren Mitglieder der Stän
digen Ausschüsse mit Ausnahme des 
Direktors der Universitätsbibliothek 
werden jeweils von den Vertretern 
ihrer Gruppen im Konvent nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl in 
einem einheitlichen Verfahren der gleich
zeitigen Bildung aller Ausschüsse (Ge
samtwahl) gewählt. Dabei üben die Mit
glieder einer Kandidatenliste jeweils in 
der Reihenfolge der auf die Liste gemäß 
dem d’Hondtschen Höchstzahlverfah
ren entfallenden Sitze das Recht des Zu
griffes auf einen von Vertretern der 
Gruppe zu besetzenden freien Sitz in 
einem der Ständigen Ausschüsse aus. Die 
weiteren Mitglieder sollen möglichst 
Konventsmitglieder sein. Das Nähere 
regelt die Wahlordnung der Universität.

(4) Für jedes gewählte Mitglied kann 
nach den gleichen Grundsätzen ein Stell
vertreter gewählt werden. Der Direktor 
der Universitätsbibliothek wird von sei
nem Vertreter im Amt vertreten.

(5) Die Amtszeit der Mitglieder be
trägt mindestens zwei Jalire. Im übrigen 
gilt § 14 Abs. 2 und 3 entsprechend.

(6) Die Ständigen Ausschüsse sind be
schlußfähig, wenn die Mehrheit ihrer 
Mitglieder anwesendest. Sie beschließen 
mit der Mehrheit ihrer Mitglieder. Ist 
eine gerade Anzahl von Mitgliedern 
stimmberechtigt, genügt für die Beschluß
fassung die Hälfte der Stimmen der Mit
glieder, wenn die Stimme des Vorsitzen
den in dieser Hälfte enthalten ist.

(7) Der Vizepräsident, sowie im Fall 
der Wahl eines zweiten Vizepräsidenten 
auch dieser, und der Kanzler haben das 
Recht, an den Sitzungen der Ständigen 
Ausschüsse mit beratender Stimme teil
zunehmen, sofern sie nicht ohnehin den 
Präsidenten im Vorsitz vertreten.

D R I T T E R  A B S C H N I T T  

Die Fachbereiche 

§ 20
Organisation und Verwaltung

(1) Der Fachbereich ist die organisa
torische Grundeinheit für Forschung und 
Lehre. Er soll verwandte oder benach
barte Fachgebiete umfassen.

(2) Der Fachbereich kann die Bildung 
oder Errichtung von Arbeitsgruppen, 
Wissenschaftlichen und Technischen 
Betriebseinheiten beschließen. Die Vor
schriften des § 34 bleiben unberührt. Der 
Fachbereich ist, vorbehaltlich erforder
licher Genehmigungen, berechtigt, eine 
Arbeitsgruppe oder eine Betriebseinheit 
zu verändern oder aufzulösen.
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(3) Sofern für die Durchführung einer 
Aufgabe eines oder mehrerer Fachbe
reiche in größerem Umfang bestimmte für 
wissenschaftliche Arbeit unerläßliche 
Sachmittel sowie entsprechendes Per
sonal auf Dauer erforderlich sind, soll 
hierfür eine Wissenschaftliche oder 
Technische Betriebseinheit gebildet wer
den. Wissenschaftliche Betriebseinheiten 
können die Bezeichnung „Institut" mit 
einem die Aufgabe näher kennzeichnen
den Zusatz führen. Arbeitspruppen sind 
Zusammenschlüsse von Mitgliedern und 
Angehörigen eines oder mehrerer Fach
bereiche unter Leitung mindestens eines 
Hochschullehrers zur Durchführung zeit
lich befristeter und sachlich begrenzter 
und bestimmter einzelner Vorhaben der 
Forschung und Lehre.

(4) Der Fachbereich verteilt die ihm 
zugewiesenen Personalstellen und Sach
mittel und verwaltet die ihm zugewiese
nen Einrichtungen, insbesondere Arbeits
räume, Bibliotheken, Werkstätten und 
Großgeräte. Dabei legt er fest, über 
welche personellen und sächlichen Mittel 
die Hochschullehrer, Arbeitsgruppen und 
Betriebseinheiten verfügen können. Es 
ist darauf Bedacht zu nehmen, daß den 
Hochschullehrern eine den Bedürfnissen 
des jeweiligen Gebietes angemessene 
Mindestausstattung gewährt wird. Ge
gen die Entscheidung des Fachbereichs 
steht dem betroffenen Hochschullehrer 
der Einspruch an den Ständigen Aus
schuß III zu. Den Betriebseinheiten sind 
die personellen und sächlichen Mittel 
zur selbständigen Verwendung zuzuwei
sen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben im 
Rahmen einer langfristigen Planung er
forderlich sind. Bei der Bildung von Ar
beitsgruppen ist im Einvernehmen mit 
den beteiligten Hochschullehrern festzu
legen, ob und in welchem Umfang per
sonelle und sächliche Mittel über bereits 
zugewiesene Mindestausstattungen hin
aus zur Verfügung gestellt werden. Nöti
genfalls sind durch Beschluß des Fachbe
reichsrates die gemeinsame Nutzung 
oder Mitbenutzungsrechte zugunsten 
von Arbeitsgruppen oder einzelner 
Hochschullehrer in bezug auf solche 
sächlichen und personellen Mitteln zu 
regeln, die gemäß Satz 5 einer Betriebs
einheit zugewiesen worden sind.

§ 20 a
Forschung mit Mitteln Dritter

(1) Die in der Forschung tätigen Uni
versitätsmitglieder sind berechtigt, im 
Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben 
auch solche Forschungsvorhaben durch
zuführen, die nicht aus den der Universi
tät zur Verfügung stehenden Haushalts
mitteln finanziert werden.

(2) Ein Forschungsvorhaben nach 
Abs. 1 kann in der Universität durchge
führt werden, wenn die Erfüllung der 
Aufgaben der Universität und die dienst
lichen Pflichten der beteiligten Personen 
dadurch nicht beeinträchtigt werden und

die Forschungsergebnisse in absehbarer 
Zeit veröffentlicht werden können. Bei 
Vorliegen dieser Voraussetzungen soll 
die Universität nach Maßgabe der beste
henden Möglichkeiten die Durchführung 
des Forschungsvorhabens fördern; dies 
gilt insbesondere für Vorhaben, die aus 
öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln ge
meinnütziger Stiftungen oder solchen 
Einrichtungen' finanziert werden, die 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln un
terhalten werden.

(3) Ein Forschungsvorhaben nach 
Abs. 1 ist über den Fachbereich dem Prä
sidenten anzuzeigen. Der Fachbereich 
kann der Inanspruchnahme seines Per- 
sonals, seiner Sachmittel und seiner Ein
richtung innerhalb einer Frist von hoch- _ 
stens zwei Monaten widersprechen,^^ 
wenn die Voraussetzungen nach Abs.
Satz 1 nicht gegeben sind. Im Falle des 
Widerspruchs entscheidet der Präsident _  
nach Beratung mit dem Ständigen A us-^lk  
schuß II. Für Forschungsvorhaben, d ie^^^ 
in Wissenschaftlichen Zentren oder in 
interdisziplinären Arbeitsgruppen durch
geführt werden, gelten die Sätze 1 bis 3 
entsprechend.

(4) Die Mittel für Forschungsvorha
ben, die nach den Abs. 2 und 3 in der 
Universität durchgeführt werden, sollen 
von der Universität verwaltet, aus diesen 
Mitteln bezahlte hauptberufliche Mitar
beiter mit Zustimmung des zuständigen 
Organs als Personal der Universität ein
gestellt werden. Das Recht auf freie 
Auswahl der Mitarbeiter durch den Lei
ter des Forschungsvorhabens bleibt un
berührt. Der Kultusminister trifft nähere 
Bestimmungen über die Rechtsstellung 
und Beschäftigung der aus Mitteln Drit
ter bezahlten Mitarbeiter.

(5) Für die Inanspruchnahme von Per
sonal, Sachmitteln und Räumen der Uni
versität ist ein angemessenes Entgelt zu 
entrichten, das den Forschungsmitteln. 
des Fachbereichs, des Wissenschaftlicher* 
Zentrums oder der interdisziplinären A r*  
beitsgruppe zuzuführen ist, in dem das 
Forschungsvorhaben durchgeführt wird; 
dies gilt nicht für Forschungsvorhaben^ 
die zum Zwecke der Forschungsförderum^ 
aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln 
gemeinnütziger Stiftungen oder solcher 
Einrichtungen finanziert werden, die 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln 
unterhalten werden.

(6) Abs. 3 gilt nicht für Forschungs
schwerpunkte, die unter Beteiligung der 
zuständigen Gremien der Universität 
gebildet wurden. Der Kultusminister 
kann für Vorhaben geringfügigen Um
fanges Ausnahmen von den Abs. 3 und 5 
regeln. Die Vorschriften über die Aus
übung von Nebentätigkeiten bleiben un
berührt.

§ 21
Aufgaben der Fachbereiche

(1) Die Fachbereiche sind in ihren 
Fachgebieten verantwortlich für die
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Pflege der Wissenschaften in Forschung 
und Lehre sowie für die Heranbildung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses. Sie 
sind verpflichtet, für eine Zusammenar
beit mit anderen Fachbereichen, insbe
sondere für eine Abstimmung der Lehr- 
und Forschungsaufgaben zu sorgen.

(2) Die Fachbereiche fördern die Koor
dinierung der Forschungsprogramme der 
Hochschullehrer, Arbeitsgruppen und 
Wissenschaftlichen Betriebseinheiten.

i

( i 9

(3) Die Fachbereiche beschließen über 
Habilitationen und Promotionen und ver
leihen akademische Grade nach besonde
ren Ordnungen, über Habilitationslei
stungen entscheiden nur Professoren und 
Habilitierte aus anderen Gruppen, über 
Promotionsleistungen und über die Ver
leihung der Würde eines Doktors ehren
halber (Dr. h. c.) nur Hochschullehrer und 
diejenigen Vertreter der anderen Grup
pen, die die für eine Promotion erforder
lichen wissenschaftlichen Leistungen er
bracht haben. Die übrigen Mitglieder 
wirken in diesen Angelegenheiten mit 
beratender Stimme mit. Die Grundord- 
ordnung kann vorsehen, daß zur Be
schlußfassung über die Verleihung der 
Würde eines Doktors ehrenhalber 
(Dr. h. c.) eine qualifizierte Mehrheit er- 
erforderlich ist. Zur Abnahme von ande
ren als den in Satz 2 genannten Univer
sitätsprüfungen sind in der Regel nur 
Hochschullehrer berechtigt und verpflich
tet; sonstige Lehrkräfte oder Lehrbeauf
tragte können im Rahmen ihres Lehrauf
trages an Prüfungen beteiligt werden, 
wenn sie mindestens die Qualifikation, 
die durch die betreffende Prüfung fest
gestellt werden soll oder eine gleichwer
tige Qualifikation besitzen. Zur Organi
sation und Abnahme von Universitätsprü
fungen sind Prüfungsämter oder beson
dere Ausschüsse einzurichten. Sie kön
nen auch von mehreren Fachbereichen 
gemeinsam eingerichtet werden.

I

(4) Die Fachbereiche üben das Vor
schlagsrecht zur Ergänzung des Lehrkör
pers aus. Sie sollen bei der Vorbereitung 
von Berufungsvorschlägen und Habilita
tionen Vertreter fachlich verwandter 
oder benachbarter Fachbereiche hinzu
ziehen; der Senat ist davon zu unterrich
ten. Setzt der Fachbereich eine Kommis
sion zur Vorbereitung des Berufungsvor
schlages ein, so gehören dieser Kommis
sion Vertreter der Hochschullehrer, der 
Studenten sowie der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter im Verhältnis 5 : 2 : 1  an. 
Werden Vertreter fachlich verwandter 
oder benachbarter Fachbereiche hinzuge
zogen, so wirken sie mit beratender 
Stimme mit.

(5) Die Fachbereiche erlassen Studien
ordnungen, die es unter Beachtung der 
Prüfungsordnungen ermöglichen, daß die 
Studenten ihr Studium in der vorgese
henen Regelstudienzeit abschließen kön
nen. Sie führen regelmäßig Studienbe
ratungen, insbesondere für Studienan

fänger, durch. Sie wirken zusammen mit 
den Prüfungsämtern und den Prüfungs
ausschüssen darauf hin, daß die Studen
ten in der Regel die in den Prüfungsord
nungen vorgesehenen Studienzeiten ein- 
Nhalten.

(6) Die Fachbereiche sind dafür ver
antwortlich, daß die in den Studienord
nungen vorgesehenen Lehrveranstaltun
gen in sachgerechter Reihenfolge durch
geführt werden. Hierbei haben alle 
Hochschullehrer im Rahmen ihrer Lehr
verpflichtung zusammenzuwirken. Ent
stehen über die Verteilung und die 
Übernahme der Lehrveranstaltungen 
Meinungsverschiedenheiten, die die 
Durchführung der Studienordnung ge
fährden, entscheidet der Fachbereich.'

§ 22
Satzung und Prüfungsordnungen

(1) Jeder Fachbereich gibt sich eine 
Satzung. Sie wird mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden Mitglie
der, mindestens mit der Mehrheit der 
Mitglieder des Fachbereichsrates be
schlossen oder geändert.

(2) Die Fachbereiche erlassen die Ha- 
bilitations- und Promotionsordnungen 
und die anderen akademischen Prüfungs
ordnungen.

(3) Akademische Prüfungsordnungen 
sollen vorsehen, daß Kandidaten, die 
sich zur Prüfung gemeldet haben, ge
stattet werden kann, bei mündlichen 
Prüfungen zuzuhören. Dies gilt nicht 
für die Bekanntgabe des Prüfungsergeb
nisses.

(4) Die Fachbereiche können im Ein
vernehmen mit der zuständigen Studien
reformkommission und dem Ständigen 
Ausschuß I nach Anhörung des Senats 
sowie im Einvernehmen mit dem Kultus
minister besondere Studien- und Prü
fungsordnungen erlassen, die der Erpro
bung von Studienreformmodellen die
nen.

§ 23
Fachbereichsvorstand (Dekan)

(1) Fachbereichsvorstand ist der De
kan. Er führt mit Hilfe des Amtsvor
gängers (Prodekan) und des Amtsnach
folgers (Praedekan) die laufenden Ge
schäfte des Fachbereiches in eigener 
Zuständigkeit. Der Dekan ist Vorsitzen
der des Fachbereichsrates, bereitet des
sen Beschlüsse vor und führt sie aus. 
Ist eine Angelegenheit, die in die Zu
ständigkeit des Fachbereichsrates fällt, 
unaufschiebbar dringend zu erledigen 
und kann der Fachbereichsrat trotz ord
nungsgemäßer Ladung nicht sofort tä
tig werden, so kann der Dekan vorläu
fige Maßnahmen treffen. Die Mitglie
der des Fachbereichsrates sind unver
züglich zu unterrichten. Der Prodekan ist 
erster, der Praedekan zweiter allgemei
ner Vertreter des Dekans.
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(2) Der Dekan wird in der Regel aus 
dem Kreis der im Fadibereichsrat ver
tretenen Professoren vom Fadibe- 
reichsrat für mindestens ein Jahr ge
wählt. Erreicht kein Kandidat die er
forderliche Mehrheit, so können auch an
dere Professoren des Fachbereiches ge
wählt werden.

(3) Der Dekan wahrt die innere Ord
nung des Fachbereichs. Er wirkt darauf 
hin, daß die Hochschullehrer ihre Pflich
ten nach § 39 Abs. 1 ordnungsgemäß er
füllen. Der Dekan ist für die Dauer sei
ner Amtszeit von seinen Lehr- und Prü
fungsverpflichtungen in dem erforderli
chen Maße befreit. Der Anspruch auf die 
Unterrichtsgeldpauschale bleibt unbe
rührt.

§ 24
Fachbereichsrat

(1) Der Fachbereichsrat ist zuständig 
in allen Angelegenheiten des Fachbe
reichs, für die nicht die Zuständigkeit des 
Dekans oder sonst eine andere Zustän
digkeit gesetzlich bestimmt ist. Die Zu
ständigkeit der Prüfungsämter und be
sonderen Ausschüsse nach § 21 Abs. 3 
Satz 6 und 7 bleibt unberührt.

(2) In Fachbereichen mit bis zu 15 
Hochschullehrer-Stellen besteht der Fach
bereichsrat aus allen Hochschullehrern 
des Fachbereiches, die nicht beurlaubt 
oder abgeordnet sind, aus Vertretern der 
Studenten, der wissenschaftlichen Mitar
beiter und der sonstigen Mitarbeiter im 
Verhältnis 6 : 3 : 1  : 1. Ergeben sich bei 
der Berechnung Bruchzahlen, so wer
den Bruchteile von mehr als 0,5 zur 
nächsten ganzen Zahl aufgerundet, im 
übrigen wird entsprechend abgerundet. 
In Fachbereichen mit mehr als 12, jedoch 
weniger als 16 Hochschullehrer-Stellen 
kann auf Grund eines Beschlusses des 
Fachbereichsrates der Fachbereichsrat ge
mäß den Vorschriften des Abs. 3 gebildet 
werden. Ein solcher Beschluß bedarf der 
für die Satzungsgebung erforderlichen 
Mehrheit (§ 22 Abs. 1 Satz 2).

(3) In Fachbereichen mit mehr als 15 
Hochschullehrer-Stellen besteht der Fach
bereichsrat aus
zwölf Vertretern der Hochschullehrer,
sechs Vertretern der Studenten,
zwei Vertretern der wissenschaftlichen
Mitarbeiter sowie
zwei Vertretern der sonstigen
Mitarbeiter.
Sind Dekan, Prodekan und Praedekan 
nicht als Vertreter der Hochschullehrer in 
den Fachbereichsrat gewählt, so sind sie 
Mitglieder des Fachbereichsrates mit be
ratender Stimme. Das gleiche gilt, falls 
die Mitgliedschaft im Fachbereichsrat 
vor Ablauf der Amtszeit als Dekan, Pro
dekan oder Praedekan endet. Werden 
nicht alle für die Gruppe der Hochschul
lehrer vorgesehenen Sitze zugeteilt oder 
besetzt, bestimmt sich die Zahl der Ver
treter der anderen Gruppen in entspre

chender Anwendung von Abs. 2 Satz 1 
und 2. Ist ein Fachgebiet im Fachbe
reichsrat nicht durch einen Hochschulleh
rer vertreten, so ist vor Entscheidungen, 
die dieses Fachgebiet unmittelbar betref
fen, mindestens ein Hochschullehrer die
ses Fachgebietes nach Beratung mit den 
anderen Hochschullehrern des Fachgebie
tes anzuhören. Vor Entscheidungen, die 
eine Wissenschaftliche oder Technische 
Betriebseinheit des Fachbereichs unmit
telbar betreffen, ist deren Leiter zu hö
ren.

(4) Die einzelnen Mitglieder der Grup
pen im Fachbereich wählen ihre Vertre- 
treter nach den Grundsätzen der Ver
hältniswahl unmittelbar und geheim. 
Liegt nur eine Liste vor, so findet für 
diese Gruppe Persönlichkeitswahl statt. 
Allen Wahlberechtigten ist auf Antrag 
durch Zusendung von Briefwahlunterla
gen die Möglichkeit der Briefwahl zu ge
ben; des Antrags bedarf es nicht, wenn 
die Wahl von Amts wegen als Brief
wahl oder als Brief- und Urnenwahl 
durchgeführt wird. Jeder Wahlberech
tigte ist nur in einem Fachbereich aktiv 
und passiv wahlberechtigt. Das Nähere 
regelt die Wahlordnung. § 22 des Hoch
schulgesetzes bleibt unberührt.

(5) Die Fachbereichszugehörigkeit der 
Studenten bestimmt sich nach den Stu
dienfächern, für die sie aufgenommen 
worden sind oder sich zurückgemeldet 
haben. Der ständige Ausschuß I be
stimmt für jedes Studienfach die Fach
bereichszugehörigkeiten. Gehören Stu
denten mehreren Fachbereichen an, so 
erklären sie bei der Aufnahme oder bei 
der Rückmeldung, in welchem Fachbe
reich sie das Wahlrecht ausüben wollen.

(6) Die Amtszeit der Vertreter der 
Hochschullehrer, der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und der sonstigen Mitarbei
ter beträgt zwei Jahre, die der Studen
ten mindestens ein Jahr. Für die Frage 
des Mandatsverlustes und seine Folgen 
gilt § 14 Abs. 3 entsprechend. Die Vor
aussetzungen einer Stellvertretung im 
Fachbereichsrat sind durch die Grund
ordnung oder, falls diese keine Regelung 
trifft, durch die Fachbereichssatzung zu 
regeln; für das Wahlverfahren gilt 
Abs. 4 sinngemäß.

(7) Der Fachbereichsrat ist beschluß
fähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. Er beschließt 
mit der Mehrheit der Anwesenden, so
weit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

§ 25
Fachbereichsausschüsse

(1) Der Fachbereichsrat kann zur Be
ratung und zur Vorbereitung von Ent
scheidungen Fachbereichsausschüsse bil
den. Er kann sie mit der Erarbeitung von 
Empfehlungen und Beschluß Vorlagen 
beauftragen. Der Dekan ist Vorsitzender 
der Fachbereichsausschüsse. Er kann sich 
im Vorsitz vertreten lassen.
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(2) Die Ausschüsse bestellen gemäß 
näherer Regelung in Satz 7 aus Vertre
tern der Hochschullehrer, der Studenten, 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
der sonstigen Mitarbeiter des Fachbe
reichs, die jeweils von den Vertretern 
dieser Gruppen im Fachbereichsrat nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl in 
einem einheitlichen Verfahren (Gesamt
wahl) gewählt oder ernannt werden 
(§19 Abs. 3). Die Mitglieder eines Aus
schusses müssen, mit Ausnahme des De
kans, nicht Mitglieder des Fachbereichs
rates sein. Die Amtszeit der Vertreter 
der Hochschullehrer, der wissenschaft
lichen Mitarbeiter und der sonstigen Mit
arbeiter beträgt mindestens zwei Jahre, 
die der Studenten mindestens ein Jahr. 
Das Nähere regelt die Wahlordnung. Im 
übrigen gilt § 14 Abs. 2 und 3 entspre
chend. Jedoch kann von den Erforder
nissen der geheimen Wahl und der 
Briefwahlmöglichkeit, oder von der Ein
führung der Briefwahl von Amts wegen 
abgesehen werden. Werden Ausschüsse 
gebildet, setzen sie sich nach ihren je
weiligen Funktionen wie folgt zusam
men:
1. Der Ausschuß für Lehr- und Studien

angelegenheiten besteht neben dem 
Dekan aus Vertretern der Hochschul
lehrer, der Studenten und der wissen
schaftlichen Mitarbeiter im Verhält
nis 3 : 3 : 1;

2. Der Ausschuß für Forschungsangele
genheiten besteht neben dem Dekan 
aus Vertretern der Hochschullehrer, 
der Studenten, der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und der sonstigen Mitar
beiter im Verhältnnis 3 :1  :1 :1;

3. Der Ausschuß für Haushaltsangele
genheiten besteht neben dem Dekan 
aus Vertretern der Hochschullehrer, 
der Studenten, der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und der sonstigen Mitar
beiter im Verhältnis 3 :1 :1 :1.

(3) Die Satzung des Fachbereichs kann 
weitere Ausschüsse vorsehen und nähere 
Regelungen treffen, insbesondere dar
über, daß die Mitglieder der Aus-; 
schüsse verschiedenen Fachgebieten an
gehören müssen.

§ 25 a
Gemeinsame Kommissionen 

und Studienbereiche
(1) Für Aufgaben, die die Belange 

mehrerer Fachbereiche berühren (fach- 
bereichsübergreifende Angelegenhei
ten) sollen die beteiligten Fachbe
reiche mit Zustimmung des Ständigen 
Ausschusses II Gemeinsame Kommissio
nen bilden. Gemeinsame Kommissionen 
können auch von dem Ständigen Aus
schuß II nach Anhörung der betreffen
den Fachbereiche gebildet werden. Die 
Wahl der Mitglieder erfolgt in entspre
chender Anwendung der Vorschriften 
des § 27 Abs. 1; die Wahlordnung und 
die Grundordnung können nähere Be
stimmungen über Wahlverfahren und

Zusammensetzung der Kommissionen 
treffen. Das Zahlenverhältnis der Ver
treter der einzelnen Gruppen zueinan
der soll demjenigen im Fachbereichsrat 
(§ 24 Abs. 2) entsprechen.

(2) Die Gemeinsamen Kommissionen 
haben Entscheidungsbefugnisse, wenn 
sie ihnen voii den beteiligten Fachberei
chen, im Fall der Bildung durch den 
Ständigen Ausschuß II von diesem über
tragen worden sind. In diesen Fällen 
muß die Gruppe der Hochschullehrer zu
sammen über die Mehrheit der Stimmen 
verfügen.

(3) Zur Entwicklung und Reform von 
Studiengängen, die Fächer aus mehreren 
Fachbereichen einbeziehen, sowie zur 
Planung und Sicherstellung eines abge
stimmten Lehrangebots für derartige 
Studiengänge können durch Rechtsver
ordnung des Kultusministers im Einver
nehmen mit dem Präsidenten, nach 
Anhörung des Senats, der betroffe
nen Fachbereiche und des Ständigen Aus
schusses I, besondere Organisationsein
heiten eingerichtet und ihnen Befug
nisse der beteiligten Fachbereiche über
tragen werden (Studienbereiche).

§ 26
Wissenschaftliche Zentren und 

interdisziplinäre Arbeitsgruppen
(1) Für Aufgaben, die in die Zustän

digkeit mehrerer Fachbereiche fallen 
oder die den Bedürfnissen der Univer
sität als Ganzes dienen, können die 
Fachbereiche mit Zustimmung des Stän
digen Ausschusses II Wissenschaftliche 
Zentren errichten.

(2) Die Einrichtungen, Sachmittel und 
Personalstellen werden dem Zentrum 
von den beteiligten Fachbereichen zuge
teilt. Das Zentrum verfügt im Benehmen 
mit den Fachbereichen über die Einrich
tungen und Sachmittel und bestimmt die 
Aufgaben der Mitarbeiter.

(3) Wissenschaftliche Zentren können 
audi vom Präsidenten mit Zustimmung 
des Ständigen Ausschusses II errichtet 
werden. Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Die Fachbereiche können für inter
disziplinäre Aufgaben der Forschung und 
Lehre Arbeitsgruppen bilden. § 20 Abs. 4 
gilt entsprechend.

§ 27
Verwaltung der Wissenschaftlichen
Zentren und der Betriebseinheiten

(1) Die den Wissenschaftlichen Zen
tren und Wissenschaftlichen Betriebsein
heiten zugeordneten Hochschullehrer 
bilden das Direktorium. Dem Direk
torium gehören außerdem ein Student, 
ein wissenschaftlicher und ein sonstiger 
Mitarbeiter an, die jeweils von den Ver
tretern dieser Gruppen in den Fachbe
reichsräten der beteiligten Fachbe
reiche, im Falle des § 26 Abs. 3 im 
Konvent gewählt!oder ernannt werden;
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der wissenschaftliche und der sonstige 
Mitarbeiter jeweils für zwei Jahre, der 
Student für mindestens ein Jahr. Im 
Direktorium müssen die Hochschullehrer 
über die Mehrheit der Stimmen verfü
gen; es soll mindestens vier Hochschul
lehrer umfassen. Nötigenfalls ist die 
Stimme jedes Hochschullehrers jeweils 
mit einem einheitlichen Faktor zu multi
plizieren, der insgesamt eine Mehrheit 
der Hochschullehrerstimmen im Direk
torium ermöglicht. Die Ordnung des 
Zentrums oder der Betriebseinheit kann 
die Zahl der Mitglieder nach Satz 2 je
weils bis auf fünf erhöhen, wenn dies im 
Hinblick auf die besonderen Aufgaben 
des Zentrums oder der Betriebseinheit in 
Lehre und Forschung oder nach dem Um
fang, in dem die Mitglieder nach Satz 2 
in dem Zentrum oder der Betriebseinheit 
bei der Durchführung von Lehre und 
Forschung beteiligt sind, angemessen er
scheint und dabei die Hochschullehrer 
die Mehrheit im Direktorium behalten. 
Im übrigen gilt § 14 Abs. 2 und 3 ent
sprechend. Der Student oder — im Falle 
des Satz 5 — die Studenten im Direk
torium sollen der Betriebseinheit oder 
dem Zentrum als Diplomanden, Dokto
randen oder aus anderen Gründen auf 
längere Zeit verbunden sein.

(2) Das Direktorium wählt aus dem 
Kreis der Professoren einen geschäfts
führenden Direktor für eine Amtszeit 
von einem bis zu drei Jahren. Wie
derwahl ist zulässig. Die Wahl bedarf 
der Bestätigung durch den Präsidenten.

(3) Das Direktorium erläßt für die 
Verwaltung und Benutzung des Wissen
schaftlichen Zentrums oder der Wissen
schaftlichen Betriebseinheit eine Ord
nung. Vor Erlaß der Ordnung ist dem 
Präsidenten Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben.

(4) Der geschäftsführende Direktor 
leitet und verwaltet das Wissenschaft
liche Zentrum oder die Wissenschaftliche 
Betriebseinheit nach Maßgabe der Ord
nung. Er übt das Hausrecht aus. § 10 
Abs. 3 bleibt unberührt.

(5) Die Leitung und Verwaltung von 
Technischen Betriebseinheiten der Uni
versität regelt der Präsident, die der 
Technischen Betriebseinheiten der Fach
bereiche der Dekan.

(6) Für die Universitätsbibliothek gilt 
§ 37.

§ 27 a
Staatliche Materialprüfungsanstalt 

in Darmstadt
Die Staatliche Materialprüfungsanstalt 

in Darmstadt ist insoweit eine Einrich
tung der Technischen Hochschule in 
Darmstadt, als sie der von ihr betriebe
nen Forschung und Lehre dient. Die 
Staatliche Materialprüfungsanstalt ist 
einem Fachbereich der Technischen Hoch
schule in Darmstadt zuzuordnen. Der 
Leiter der Staatlichen Materialprüfungs
anstalt wird auf Vorschlag der zu

ständigen Organe der Technischen Hoch
schule in Darmstadt von der Landesre
gierung ernannt. Er hat das Recht, ein 
den Sitzungen des Fachbereichsrates des 
Fachbereiches teilzunehmen, dem die 
Staatliche Materialprüfungsanstalt zuge
ordnet ist. Die Zusammenarbeit zwischen 
der Staatlichen Materialprüfungsanstalt 
und der Technischen Hochschule in 
Darmstadt wird in einer Ordnung ge
regelt, die der Präsident der Technischen 
Hochschule in Darmstadt im Einverneh
men mit dem Leiter der Staatlichen Ma
terialprüfungsanstalt und mit Genehmi
gung des Kultusministers erläßt.

§ 27 b
Prüfanstalten

Der Kultusminister regelt durch 
Rechtsverordnung die Errichtung und 
Leitung von Prüfanstalten in den Uni
versitäten, die amtliche Prüfungs- und 
Untersuchungsaufgaben sowie amtliche 
Begutachtungen wahmehmen.

V I E R T E R  A B S C H N I T T  

Humanmedizin
§ 28

Fachbereich Humanmedizin
(1) Der Fachbereich Humanmedizin 

ist verantwortlich für die Pflege der 
Wissenschaft in Forschung und Lehre, 
für die Versorgung kranker Menschen 
und für die Ausbildung und Weiterbil
dung von Studenten, Ärzten und Ange
hörigen sonstiger Heilberufe.

(2) Die Universitätskliniken und die 
theoretisch-medizinischen Betriebsein
heiten, die Medizinischen Zentren sowie 
die angeschlossenen Schulen für Heil
berufe und die Hilfsbetriebe bilden zu
sammen eine rechtlich unselbständige 
Anstalt der Universität. Sie führt den 
Namen „Klinikum der .. .-Universität".

(3) Für die Organisation und Verwal
tung des Fachbereichs Humanmedizin und 
des Universitätsklinikums gelten die Be
stimmungen des Ersten und Dritten Ab
schnittes sinngemäß, soweit im folgenden 
nichts anderes bestimmt ist.

§ 29
Fachbereichsrat

(1) Der Fachbereichsrat im Fachbe
reich Humanmedizin besteht aus zwölf 
Hochschullehrern, vier Studenten, vier 
wissenschaftlichen Mitarbeitern und 
zwei sonstigen Mitarbeitern. Die Wahl 
der Mitglieder erfolgt gemäß § 24 
Abs. 4. Sind Dekan oder Prodekan nicht 
als Vertreter der Hochschullehrer in den 
Fachbereichsrat gewählt, so sind sie Mit
glieder des Fachbereichsrates mit be
ratender Stimme. Das gleiche gilt, falls 
die Mitgliedschaft im Fachbereichsrat vor 
Ablauf der Amtszeit als Dekan oder Pro
dekan endet. Soweit Lehrkrankenhäuser 
dem Fachbereich zugeordnet sind, gehört 
dem Fachbereichsrat außerdem ein Ver
treter der Lehrkrankenhäuser an.

•
 

•
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(2) Die TAmtszeit der Mitglieder des 
Fachbereichsrates beträgt mindestens 
zwei Jahre, die der Studenten minde
stens ein Jahr. Die Satzung des Fachbe
reichs soll vorsehen, daß jeweils nur ein 
Teil der Mitglieder ausscheidet. Im übri
gen gilt § 14 Abs. 2 und 3 entsprechend.

(3) Der leitende Beamte der Verwal
tung des Universitätsklinikums (Verwal
tungsdirektor) hat das Recht, mit beraten
der Stimme an den Sitzungen teilzu
nehmen. Er kann Anträge stellen.

(4) Der Fachbereichsrat ist für alle 
Angelegenheiten des Fachbereichs zu
ständig, für die nicht die Zuständigkeit 
eines anderen Organs oder Gremiums 
begründet ist.

(5) In Ansehen der Aufgaben, die dem 
Universitätsklinikum im Rahmen des 
öffentlichen Gesundheitswesens übertra
gen sind, ist der Vorstand des Univer
sitätsklinikums an Beschlüsse oder Wei
sungen des Fachbereichsrates oder der

' Ausschüsse nicht gebunden. Er untersteht 
insoweit den Bestimmungen, die für 
das öffentliche Gesundheits- und Kran
kenhauswesen gelten und ist im Rahmen 
dieser B estim m ungen  verantwortlich. 
Weisungsrechte des Kultusministers für 
die Erfüllung von Aufgaben, die im Be
reich des öffentlichen Gesundheitswesens 
liegen, bleiben unberührt.

§ 30
Dekan des Fachbereichs

(1) Der Dekan des Fachbereichs 
Humanmedizin repräsentiert und ver
tritt den Fachbereich. Er nimmt neben 
seinen Aufgaben als Dekan für den Fach
bereich Humanmedizin die Aufgaben 
wahr, die dem Präsidenten nach diesem 
Gesetz zustehen. Dies gilt nicht für die 
in § 10 Abs. 4 und in § 40 genannten 
Befugnisse.

(2) Der Dekan leitet die Verwaltung 
des Fachbereichs in eigener Verantwor
tung.

(3) Er wahrt die Ordnung im Fach
bereich und im Universitätsklinikum und 
übt das Hausrecht aus. Das Hausrecht 
des Präsidenten bleibt unberührt.

(4) Der Dekan ist Vorsitzender der 
Ausschüsse des Fachbereichs und Vor
sitzender des Vorstandes des Universi
tätsklinikums.

(5) Hält er den Beschluß eines Organs 
des Fachbereichs oder des Vorstandes 
des Universitätsklinikums für rechtswid
rig, so hat er ihn zu beanstanden und auf 
Abhilfe zu dringen. Kommt eine Eini
gung nicht zustande, ist der Präsident zu 
unterrichten.

(6) Der Dekan kann Beschlüsse des 
Fachbereichsrates, des Vorstandes des 
Universitätsklinikums und anderer Gre
mien des Fachbereichs beanstanden, für 
deren Ausführung durch das dafür zu
ständige Gremium er die Verantwortung

nicht übernehmen kann. Wird ein Be
schluß des Fachbereichsrates, des Vor
standes des Universitätsklinikums oder 
anderer Gremien des Fachbereichs be
anstandet, haben diese erneut zu 
entscheiden. Wird der Beanstandung 
nicht abgeholfen, entscheidet in An
gelegenheiten des Universitätsklini
kums der Präsident, in Haushalts
angelegenheiten das Landeskuratorium, 
nachdem es dem Präsidenten Ge
legenheit zur Stellungnahme gegeben 
hat, in allen anderen Angelegenheiten 
die Mitglieder der Ständigen Ausschüsse 
in gemeinsamer Sitzung. Im übrigen gilt 
§ 10 Abs. 7 entsprechend.

(7) Eigene Beanstandungsrechte des 
Präsidenten werden durch die Befugnisse 
des Dekans nach Abs. 5 und 6 nicht ein
geschränkt oder ausgeschlossen.

§ 31
Wahl des Dekans

(1) Der Fachbereichsrat wählt den De
kan und die Prodekane in der Regel aus 
dem Kreis der im Fachbereichsrat ver
tretenen Professoren mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder in geheimer Wahl. Er
reicht kein Kandidat die erforderliche 
Mehrheit, so können auch andere Pro
fessoren des Fachbereichs gewählt wer
den. Die Wahl des Dekans bedarf der 
Bestätigung durch den Kultusminister.

(2) Der Dekan soll über Erfahrung in 
der Betriebsleitung und im Krankenhaus
wesen verfügen.

(3) Die Amtszeit des Dekans beträgt 
vier Jahre. Die Satzung kann eine länr 
gere Amtszeit vorsehen, jedoch nicht 
über die Dauer von acht Jahren hinaus. 
Wiederwahl ist zulässig.

(4) Während seiner Amtszeit ist der 
Dekan von hehr- und Prüfungsverpflich- 
tungen befreit. Der Anspruch auf Unter
richtsgeldpauschale bleibt unberührt. Der 
Dekan darf nicht zugleich dem Direk
torium eines Medizinischen Zentrums 
oder einer Betriebseinheit angehören.

(5) Der Fachbereichsrat kann mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mit
glieder nach Anhörung des Präsidenten 
den Dekan vorzeitig abberufen, indem er 
einen neuen Dekan wählt. In diesem Fall 
endet die Amtszeit des seitherigen De
kans mit der Bestätigung des neuen 
Dekans durch den Kultusminister.

(6) Die Amtszeit der Prodekane be
trägt mindestens zwei Jahre. Die Satzung 
kann vorsehen, daß jeweils nur ein Pro
dekan ausscheidet. Sie kann außerdem 
bestimmen, daß ein Prodekan dem Be
reich der theoretischen, der andere dem 
Bereich der klinischen Medizin angehö- 

. ren soll.
§ 32

Ausschüsse
(1) Außer den in § 25 genannten Fach

bereichsausschüssen wird ein Ausschuß 
für Personalangelegenheiten gebildet.
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Ihm gehören der Dekan, drei Hochschul
lehrer, ein Student, ein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und ein sonstiger Mitarbei
ter an.

(2) Der Ausschuß für Haushaltsange
legenheiten und der Ausschuß für Per
sonalangelegenheiten nehmen, soweit 
nicht fachbereichsübergreifende Belange 
berührt werden, für den Fachbereich Hu
manmedizin die Aufgaben wahr, die dem 
Ständigen Ausschuß II gemäß § 18 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 und dem Ständigen Aus
schuß III gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
und § 38 Abs. 2 zugewiesen sind.

(3) Die Ausschüsse entscheiden ab
schließend, soweit die Satzung des Fach
bereichs dies vorsieht. Im übrigen ent
scheidet der Fachbereichsrat. Im Falle der 
Stimmengleichheit bei Beschlüssen des 
Ausschusses für Lehr- und Studienan
gelegenheiten gemäß § 25 Abs. 2 Satz 7 
Nr. 1 entscheidet die Stimme des Dekans.

(4) Der Entwurf des Haushaltsvoran
schlags für den Fachbereich Humanmedi
zin unterliegt nicht der Beschlußfassung 
oder Änderung durch die zentralen Or
gane der Universität. Diese sind jedoch 
berechtigt, dem Landeskuratorium eine 
eigene Stellungnahme zum Entwurf des 
Haushaltsvoranschlags für den Fachbe
reich Humanmedizin zuzuleiten.

§ 33
Universitätsklinikum

(1) Das Universitätsklinikum hat eine 
einheitliche Personal- und Wirtschafts
verwaltung.

(2) Der Vorstand des Universitäts
klinikums leitet die Anstalt nach Maß
gabe von § 29 Abs. 5. Er hat insbeson
dere folgende Aufgaben:

1. Ausführung der gesetzlichen Vor
schriften und Anordnungen der Auf
sichtsbehörde beim Betrieb des Kran
kenhauses,

2. Koordination der Bedürfnisse der 
Krankenbehandlung, Krankenpflege 
und der Personal- und Wirtschafts
verwaltung,

3. Sicherstellung der Krankenhaus
hygiene,

4. Beratung des Landeshochschulverban
des und seiner Organe in Angelegen
heiten der Anstalt,

5. Beschlußfassung über die Verwen
dung der für die Krankenbehandlung 
bereitgestellten personellen und säch
lichen Mittel,

6. Organisation und Planung des Kran
kenhausbetriebes.

(3) Der Dekan, die Prodekane und der 
Verwaltungsdirektor bilden den Vor
stand des Universitätsklinikums. Die Sat
zung kann vorsehen, daß dem Vorstand 
weitere Mitglieder angehören. Soweit 
die Satzung des Fachbereichs keine

nähere Bestimmung trifft, wird die Ge
schäftsverteilung innerhalb des Vorstan
des durch eine Geschäftsordnung ge
regelt, die der Zustimmung des Präsi
denten bedarf.

(4) Der Verwaltungsdirektor führt die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung des 
Universitätsklinikums. Er ist Beauftrag
ter für den Haushalt des Universitäts
klinikums. Er soll bei Verwaltungsge
schäften, deren Erledigung besondere 
Einrichtungen, Kenntnisse oder Fähig
keiten voraussetzt, mit der zentralen 
Verwaltung der Universität Zusammen
arbeiten.

(5) Der Verwaltungsdirektor ist be
rechtigt, an den Sitzungen der Aus
schüsse für Haushaltsangelegenheiten 
und für Personalangelegenheiten mit be
ratender Stimme teilzunehmen. Er kann 
Anträge stellen.

§ 34
Medizinische Zentren und 

Betriebseinheiten
(1) Die Medizinischen Zentren sind 

die organisatorischen Grundeinheiten 
von Krankenversorgung, Dienstleistung, 
Forschung • und Lehre. Sie sollen Klini
ken, Betriebseinheiten und sonstige Ein
richtungen mit gleichartigen Dienstlei
stungsaufgaben zusammenfassen.

(2) Richtlinie für sinnvolle Zusammen
schlüsse im Bereich der klinischen Me
dizin ist die Versorgung der kranken 
Menschen. Einrichtungen, in denen nicht 
mehr als ein Hochschullehrer tätig ist, 
können als Betriebseinheiten nur geführt 
werden, wenn sie sich auf Grund ihrer 
Eigenart mit anderen zu einem Medizi
nischen Zentrum nicht zusammenfassen 
lassen.

(3) Die Medizinischen Zentren verfü
gen über die ihnen zugewiesenen Per
sonalstellen und Sachmittel und verwal
ten die ihnen zugewiesenen Einrich
tungen. Im übrigen gilt § 20 Abs. 4 sinn
gemäß.

/
(4) Die Medizinischen Zentren bereiten 

für ihre Fachgebiete die Beschlüsse des 
Fachbereichsrates über Habilitationen, 
Promotionen, Verleihung akademischer 
Grade und Berufungsvorschläge vor. § 21 
Abs. 4 bleibt unberührt.

§ 35
Verwaltung der Medizinischen

Zentren und der Betriebseinheiten
(1) Die in den Medizinischen Zentren 

und Betriebseinheiten tätigen Hochschul
lehrer bilden das Direktorium. Dem Di
rektorium gehören außerdem Vertreter 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter, ein 
Student und ein sonstiger Mitarbeiter an.

(2) Die Zahl der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter im Direktorium beträgt 
50 vom Hundert der Zahl der Mit
glieder nach Abs. 1 Satz 1. Die Ord
nung des Medizinischen Zentrums oder
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der Betriebseinheit kann die Zahl der 
Studenten und der sonstigen Mitarbei
ter bis auf fünf erhöhen, wenn dies im 
Hinblick auf die besonderen Aufgaben 
des Zentrums oder der Betriebseinheit in 
Lehre, Forschung und Krankenversor
gung oder nach dem Umfang, in dem die 
Mitglieder nach Abs. 1 Satz 2 in dem 
Zentrum oder der Betriebseinheit bei 
der Durchführung von Lehre, Forschung 
und Krankenversorgung beteiligt sind, 
angemessen erscheint und dabei die 
Hochschullehrer die Mehrheit im Direk
torium behalten. § 27 Abs. 1 Satz 4 
gilt entsprechend.

(3) Die wissenschaftlichen und die 
sonstigen Mitarbeiter werden jeweils 
von den Mitgliedern ihrer Gruppe ge
wählt, die in dem Zentrum oder der Be
triebseinheit beschäftigt sind. Die Stu
denten werden von den Vertretern der 
Studenten im Fachbereichsrat gewählt. 
Es ist anzustreben, daß sie dem Zentrum 
oder der Betriebseinheit als Doktorand 
oder aus anderem Grunde auf längere 
Zeit verbunden sind. Studentische Ver
treter im Direktorium von Zentren 
oder Betriebseinheiten, die unmittelbar 
kranke Menschen versorgen, sollen die 
ärztliche Vorprüfung bestanden haben. 
Im übrigen bleibt § 14 Abs. 2 Satz 5 
unberührt.

(4) Das Direktorium wählt aus dem 
Kreis der auf Dauer an dem Zentrum 
oder der Betriebseinheit tätigen Profes
soren einen geschäftsführenden Direktor 
für eine Amtszeit von vier Jahren. Außer
dem wird ein Stellvertreter gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl be
darf der Bestätigung durch den Präsiden
ten. Das Amt des geschäftsführenden 
Direktors und seines Stellvertreters setzt 
eine hinreichend breite Vorbildung und 
praktische Tätigkeit in dem Fachgebiet 
des Zentrums oder der Betriebseinheit 
voraus.

(5) Sind an dem Zentrum oder in der 
Betriebseinheit mehr als fünf Hochschul
lehrer tätig, wählt das Direktorium einen 
geschäftsführenden Vorstand, dem der 
geschäftsführende Direktor, sein Stell
vertreter und ein weiterer Hochschulleh
rer angehören. Die Satzung des Fachbe
reichs kann vor sehen, daß jeweils nur 
ein Mitglied des geschäftsführenden Vor
standes ausscheidet.

(6) Das Direktorium erläßt für die 
Verwaltung und Benutzung des Zentrums 
oder der Betriebseinheit eine Ordnung. 
Vor Erlaß der Ordnung ist dem Präsiden
ten Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben.

(7) Der geschäftsführende Direktor 
leitet und verwaltet das Zentrum oder 
die Betriebseinheit nach Maßgabe der 
Ordnung. Er tut dies in eigener Verant
wortung, soweit es sich um die Wahr
nehmung übertragener Aufgaben im 
Rahmen des öffentlichen Gesundheits
wesens handelt. Er übt das Hausrecht

aus. § 30 Abs. 3 bleibt unberührt. Soweit 
ein geschäftsführender Vorstand gebil
det ist, stehen ihm die in diesem Absatz 
genannten Befugnisse zu.

(8) Der geschäftsführende Direktor 
kann Beschlüsse des Direktoriums oder 
des geschäftsführenden Vorstandes, für 
deren Ausführung er die Verantwor
tung nicht übernehmen kann, beanstan
den. Die Beanstandung hat aufschiebende 
Wirkung. Hilft das Direktorium der Be
anstandung nicht ab, entscheidet der 
Vorstand des Universitätsklinikums. Im 
übrigen gilt § 30 Abs. 5 und 6.

§ 36
Lehrkrankenhäuser

(1) Kommunale, gemeinnützige oder 
andere geeignete Krankenanstalten oder 
deren Abteilungen können nach Maß
gabe der Approbationsordnung unter 
Beschränkung auf die akademischen Auf
gaben dem Fachbereich Humanmedizin 
als Lehrkrankenhäuser zugeordnet wer
den.

(2) Die an den Lehrkrankenhäusern 
beschäftigten Honorarprofessoren und 
Lehrbeauftragten gelten, soweit Ange
legenheiten von Forschung und Lehre 
betroffen sind, als beratende Mitglieder 
der Direktorien der ihrem Fachgebiet ent
sprechenden Medizinischen Zentren oder 
Wissenschaftlichen Betriebseinheiten. 
Sie unterbreiten dem Fachbereichsrat 
Vorschläge für die Wahl des Vertreters 
der Lehrkrankenhäuser gemäß § 29 
Abs. 1 Satz 5. Die Satzung des Fachbe
reichs kann die Entsendung von Vertre
tern der Lehrkrankenhäuser auch in an
dere Einrichtungen vorsehen.

(3) Vereinbarungen über die Zuord
nung von Krankenanstalten als Lehr
krankenhäuser sollen vorsehen, daß der 
Fachbereich vor der Besetzung leitender 
Stellen in den Krankenabteilungen der 
Lehrkrankenhäuser zu hören ist.

(4) Die Regelung der personellen und 
sachlichen Folgelasten, die durch die Zu
ordnung einer Krankenanstalt als Lehr
krankenhaus entstehen können, bleibt 
Angelegenheit des Landes und ist von 
diesem mit den jeweiligen Krankenhaus
trägern zu vereinbaren.

F Ü N F T E R  A B S C H N I T T  

Bibliothekswesen 
§ 37

Universitätsbibliothek
(1) Die Universitätsbibliothek ist die 

Zentralbibliothek der Universität, die 
allen ihren Mitgliedern und Angehörigen 
zur Verfügung steht. Sie führt einen Zen
tralkatalog aller in den Einrichtungen 
der Universität vorhandenen Bücher, 
Zeitschriften sowie anderer Informa
tionsträger. Die bibliothekarischen Er
werbungen der Einrichtungen der Uni
versität sind mit den Erwerbungen der 
Universitätsbibliothek abzustimmen.
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(2) Der Direktor der Universitäts
bibliothek ist der Bibliothekar der ge
samten Universität. Er hat insbesondere 
die bibliotheksfadilidie Aufsicht über 
alle bibliothekarischen Einrichtungen 
und Kräfte. Der Direktor der Univer
sitätsbibliothek ist Mitglied des Ständi
gen Ausschusses IV. Er ist in allen üb
rigen Ständigen Ausschüssen zu biblio
thekarischen Fragen zu hören.

(3) Der Direktor der Universitäts
bibliothek wird im Benehmen mit dem 
Präsidenten von der Landesregierung er
nannt.

(4) Abs. 1 und 2 gelten für die Lan
des- und Hochschulbibliothek in Darm
stadt und für die Stadt- und Universitäts
bibliothek in Frankfurt am Main ent
sprechend.

S E C H S T E R  A B S C H N I T T  
Haushaltswesen

§ 38
Verfahren bei der Aufstellung 

des Haushaltsplans
(1) Die Fachbereiche übermitteln dem 

Präsidenten ihre Vorschläge für den Ent
wurf des Haushaltsvoranschlages. Der 
Ständige Ausschuß III prüft die Vor
schläge und stellt auf ihrer Grundlage 
den Entwurf des Haushaltsvoranschlages 
auf. Der Präsident leitet die Vorlage mit 
der entsprechenden Vorlage des Fachbe
reichs Humanmedizin dem Landeskura
torium zu.

(2) Beim Freiwerden einer Stelle prüft 
der Präsident, ob die Stelle weiterhin 
für das gleiche oder ein anderes Fachge
biet beansprucht werden soll. Uber eine 
andere Verwendung der Stelle entschei
det der Ständige Ausschuß III auf Vor
schlag des Präsidenten nach Anhörung 
des Fachbereichs, des Wissenschaftlichen 
Zentrums oder der Technischen Betriebs
einheit, dem die Stelle bisher zugeord
net war.

(3) Nach der Verabschiedung des 
Landeshaushalts durch den Landtag weist 
der Ständige Ausschuß III, nachdem er 
den Fachbereichen Gelegenheit zur Stel
lungnahme gegeben hat, die Personal
stellen und Sachmittel den Fachberei
chen, den zentralen Einrichtungen und 
dem Präsidenten zu, soweit keine Fest
legung durch den Haushaltsplan des 
Landes erfolgt ist.

S I E B T E R  A B S C H N I T T
Hochschullehrer, Honorarprofessoren,

wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiter, Personal in der 
Weiterbildung zum Facharzt, 

Lehrbeauftragte, Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben,

Tutoren 
§ 39

Hochschullehrer
(1) Hochschullehrer im Sinne dieses 

Gesetzes sind die hauptberuflich in Lehre

und Forschung an der Universität selb
ständig tätigen Beamten und Angestell
ten. Sie haben an Prüfungen mitzuwir
ken, sich an der Selbstverwaltung, an 
den Aufgaben der Studienreform und der 
Studienberatung zu beteiligen und im 
Rahmen der für ihr Dienstverhältnis gel
tenden Vorschriften die Beschlüsse der 
Selbstverwaltungsorgane zu verwirk
lichen. Zu den Aufgaben der Hochschul
lehrer im medizinischen Bereich gehört 
auch die Krankenbehandlung. Art und 
Umfang der von dem einzelnen Hoch
schullehrer wahrzunehmenden Aufgaben 
richten sich nach der Ausgestaltung des 
Dienstverhältnisses sowie nach der 
Funktionsbeschreibung seiner Stelle.

(2) Hochschullehrer sind:
1. die Professoren,
2. die Dozenten, die Beamte auf Zeit '

sind.

(3) Professoren sind in der Regel Be
amte auf Lebenszeit. Im übrigen bleiben 
die Vorschriften der Beamtengesetze 
unberührt. Ein Professor muß einem Fach
bereich, er kann bis zu drei Fachberei
chen angehören. Er übt das aktive und 
passive Wahlrecht zum Fachbereichsrat 
nur in einem Fachbereich aus; entspre
chendes gilt für das aktive Wahlrecht zu 
anderen Gremien, er kann hingegen 
als Mitglied in Ausschüsse mehrerer 
Fachbereiche gewählt werden. Das 
Stimmrecht übt er, soweit dies in Frage 
kommt, in allen Fachbereichen aus, de
nen er angehört. Bei dem Beschluß des 
Fachbereichsrates über die Zweitmitglied
schaft oder Drittmitgliedschaft eines Pro
fessors muß die Mehrheit der Stimmen 
der Anwesenden die Mehrheit der Stim
men der anwesenden Hochschullehrer 
enthalten.

(4) Dozenten werden für die Dauer 
von sechs Jahren zu Beamten auf Zeit 
ernannt; in den Fällen des § 48 a des Be
amtenrechtsrahmengesetzes — BRRG — 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Juli 1971 (Bundesgesetzbl. I. S. 1025), 
zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung beamten- und richterrecht
licher Vorschriften vom 31. Januar 1974 
(Bundesgesetzbl. I S. 131) kann die Frist 
bis zu zwei Jahren verlängert werden. 
Auf Wunsch des Dozenten und in der Re
gel vier Jahre nach seiner Einstellung 
hat der Fachbereich, dem er angehört, 
ein schriftliches Gutachten über seine 
Leistungen in Lehre und Forschung zu 
erteilen. Der Fachbereichsrat kann einen 
oder mehrere Hochschullehrer des Fach
bereichs mit der schriftlichen Vorberei
tung des Fachbereichsgutachtens beauf
tragen. Ein Eintritt in den Ruhestand mit 
Ablauf der Amtszeit ist ausgeschlossen; 
eine Wiederberufung als Dozent ist nicht 
zulässig. Für die Dozenten, die nicht in 
den Hochschuldienst übernommen wer
den, beträgt das Ubergangsgeld für je 
ein Jahr Dienstzeit das Einfache der 
Dienstbezüge des letzten Monats.
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§ 39 a
Einstellungsvoraussetzungen 

für Hochschullehrer
(1) Mindestvoraussetzungen für die 

Einstellung als Hochschullehrer sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium, die 
für die Erfüllung der Aufgaben eines 
Hochschullehrers (§ 39 Abs. 1) erforder
liche Befähigung zu wissenschaftlicher 
oder künstlerischer Arbeit und die dafür 
erforderliche pädagogische Eignung.

(2) Als Nachweis der Befähigung zu 
wissenschaftlicher Arbeit im Sinne von 
Abs. 1 wird für Hochschullehrer (Profes
soren und Dozenten als Beamte auf Zeit) 
gefordert:
a) eine Promotion und hervorragende 

weitere wissenschaftliche Leistungen 
oder,

b) soweit es den Anforderungen der zu 
besetzenden Stelle entspricht, eine 
Promotion und besondere fachprak
tische wissenschaftliche Leistungen 
oder

c) in begründeten Ausnahmefällen eine 
hervorragende Promotion.

(3) An die Stelle einer Promotion 
nach Abs. 2 kann ein gleichwertiger wis
senschaftlicher Qualifikationsnachweis 
treten, wenn in der entsprechenden Fach
richtung eine Promotion nicht üblich ist.

(4) Abweichend von Abs. 1 und 2 
kann als Professor auch eingestellt wer
den, wer hervorragende fachbezogene 
Leistungen in der Praxis und pädagogi
sche Eignung nachweist.

(5) Dozenten als Beamte auf Zeit mit 
ärztlichen, zahnärztlichen und tierärztli
chen Aufgaben müssen zusätzlich eine 
fachspezifische praktische Tätigkeit von 
mindestens dreijähriger Dauer nach Er
halt der Approbation, Bestallung oder 
Erlaubnis zur Berufsausübung nachwei- 
sen. Für Professoren ist in der Regel die 
Anerkennung als Facharzt, Fachzahnarzt 
oder Fachtierarzt erforderlich, soweit für 
das betreffende Fachgebiet nach Landes
recht eine entsprechende Weiterbildung 
vorgesehen ist.

(6) Eine Habilitation darf nicht als 
Voraussetzung für die Einstellung als 
Hochschullehrer verlangt werden. Eine 
Tätigkeit als Dozent als Beamter auf Zeit 
darf nicht als Voraussetzüng für die Ein
stellung als Professor verlangt werden.

§ 40
Berufung der Professoren

(1) Die Professoren werden auf Vor
schlag des Fachbereichs berufen.

(2) Das Verfahren nach '§ 38 Abs. 2 
findet auch Anwendung, wenn es 
trotz mindestens einmal wiederholter 
Ausschreibung nicht gelungen ist, die 
Stelle innerhalb der in den folgenden 
Absätzen vorgesehenen Fristen zu beset
zen.

(3) Freie und freiwerdende Stellen 
werden vom Präsidenten unter Angabe 
der Art und des Umfangs der zu erfül
lenden Aufgaben, der Qualifikations
merkmale für die Bewerber und des 
Zeitpunktes der Besetzung ausgeschrie
ben,- er leitet die Bewerbungen dem 
Fachbereich zu. Der Fachbereich stellt 
aus dem Kreis der Bewerber die Beru
fungsliste auf; in begründetem Aus
nahmefall kann eine Persönlichkeit vor
geschlagen werden, die sich nicht bewor
ben hat. Der Berufungsvorschlag ist zu 
begründen; er soll drei Namen enthal
ten. Bei der Berufung können Mitglieder 
der eigenen Universität nur in zu be
gründenden Ausnahmefällen berücksich
tigt werden. Bei dem Beschluß des Fach
bereichsrates über den Berufungsvor
schlag muß die Mehrheit der Stimmen 
die Mehrheit der Stimmen der anwesen
den Hochschullehrer enthalten. Kommt 
dabei eine bejahende Entscheidung auch 
nach mindestens zwei Abstimmungs
gängen nicht zustande, so sind als Be
rufungsvorschlag Mehrheits- und Min
derheitsvotum vorzulegen. Der Präsident 
hat das Recht des Sondervotums.

(4) Die Berufungsliste ist binnen sechs 
Monaten nach Freiwerden oder Errich
tung der Stelle mit sämtlichen Bewer
bungen dem Kultusminister vorzulegen. 
Wird die Stelle wegen Erreichens der 
Altersgrenze frei, so ist die Liste sechs 
Monate davor einzureichen.

(5) Der Kultusminister soll den Ruf 
in der Regel innerhalb eines Monats er
teilen; er ist bei der Erteilung des Rufes 
an die in der Berufungsliste angegebene 
Reihenfolge nicht gebunden.

(6) Wird die Berufungsliste nicht in
nerhalb der Vorlagefrist eingereicht, 
kann der Kultusminister eine geeignete 
Persönlichkeit berufen. Vor der Ertei
lung des Rufes ist der Universität Gele
genheit zur Stellungnahme zu geben. 
Diese ist binnen zwei Monaten dem Kul
tusminister zuzuleiten. Werden Ein
wände erhoben, soll der Kultusminister 
die Berufung nicht aussprechen, wenn 
die Stelle im Einvernehmen mit der Uni
versität anderweitig besetzt werden 
kann.

(7) Hat der Kultusminister gegen eine 
Berufungsliste Bedenken, so kann er un
ter Darlegung seiner Gründe eine weitere 
Liste anfordern, die binnen vier Monaten 
vorzulegen ist. Nach Ablauf dieser Frist 
kann er in begründeten Ausnahmefällen 
eine vom Fachbereich nicht vorgeschla
gene Persönlichkeit berufen. Abs. 6 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(8) Der Kultusminister kann die Fri
sten nach Abs. 4, 6 und 7 in begründeten 
Fällen verlängern.

§ 41
Berufung der Dozenten als 

Beamte auf Zeit
(1) Für die Berufung der Dozenten als 

Beamte auf Zeit gelten die Vorschriften
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über die Berufung der Professoren ent
sprechend, soweit' im folgenden nichts 
anderes bestimmt ist.

(2) Zu Dozenten als Beamte auf Zeit 
können auch Mitglieder der eigenen Uni
versität berufen werden, wenn dies nach 
der Bewerbungslage und im Interesse 
der Nachwuchsförderung gerechtfertigt 
erscheint. Die Gründe hierfür sind be
sonders darzulegen. Aus den gleichen 
Gründen kann von dem Regelerforder
nis, daß der Berufungsvorschlag drei Na
men enthalten soll, abgesehen werden.

(3) Der Kultusminister bestimmt durch 
Rechtsverordnung, ab wann die Fachbe
reiche Berufungslisten aufstellen können.

§ 42
Habilitation

(1) Die Habilitation ist ein Nachweis 
qualifizierter Befähigung zu selbständi
ger wissenschaftlicher Forschung und 
Lehre. Sie begründet keinen Anspruch 
auf einen Arbeitsplatz an der Universi
tät.

(2) Die Habilitation wird auf Grund 
eines Habilitationsverfahrens von dem 
zuständigen Fachbereich zuerkannt. Statt 
einer Habilitationsschrift können wissen
schaftliche Publikationen angenommen 
werden. Für die Beschlußfassung des 
Fachbereichsrates gilt § 21 Abs/3 Satz 2 
und 3.

(3) Das Nähere bestimmt die Habilita
tionsordnung. .

(4) Der Ständige Ausschuß II hat das 
Recht, sich jederzeit über den Stand des 
Habilitationsverfahrens zu unterrichten. 
Er sorgt — soweit dies erforderlich ist — 
für den zeit- und sachgerechten Ablauf 
des Verfahrens.

§ 43
Honorarprofessoren

(1) Wer nach seinen wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Leistungen den An
forderungen entspricht,, die an die Profes
soren der Universitäten gestellt werden, 
kann vom Kultusminister auf Vorschlag 
des Fachbereichs und nach Anhörung des 
Senats die akademische Bezeichnung 
„Honorarprofessor" verliehen bekom
men. § 40 Abs. 3 Satz 5 und 6 gilt ent
sprechend. Der Honorarprofessor ist be- 
berechtigt und verpflichtet, an der Uni
versität zu lehren. 2

(2) Der Honorarprofessor, der ohne 
Zustimmung des zuständigen Organs der 
Universität oder ohne wichtigen Grund 
zwei aufeinanderfolgende Semester 
keine Lehrtätigkeit ausgeübt hat, verliert 
das Recht, die Bezeichnung „Honorar
professor“ zu führen. Der Verlust wird 
vom Dekan des Fachbereichs nach An
hörung des Betroffenen durch Bescheid 
an diesen festgestellt. Der Verlust tritt 
nicht ein, wenn der Honorarprofessor 
nach Vollendung des 65. Lebensjahres 
seine Lehrtätigkeit einstellt.

§ 44
Forschungssemester '

Im Einvernehmen mit dem Fachbe
reich soll der Kultusminister nach An
hörung des Präsidenten Hochschullehrer 
zur Förderung eigener Forschungstätig
keit in angemessenen Zeitabständen für 
die Dauer von sechs Monaten, in be
gründeten Ausnahmefällen auch länger, 
von Lehr- und Prüfungsverpflichtungen 
befreien, wenn eine ausreichende Ver
tretung gewährleistet ist. Ein solcher 
Hochschullehrer kann auf Antrag beur
laubt werden. Der Anspruch auf die 
Dienstbezüge einschließlich der Unter
richtsgeldpauschale bleibt unberührt. 
Während eines Forschungssemesters 
nimmt der Hochschullehrer an der Selbst
verwaltung teil, falls er nicht eine Beur
laubung beantragt hat. Eine Beurlaubung 
ist zu beantragen, wenn der Hochschul
lehrer während des Forschungsseme
sters voraussichtlich für längere Zeit an 
der Selbstverwaltung nicht teilnehmen 
kann.

§ 45
Wissenschaftliche und künstlerische 

Mitarbeiter
(1) Wissenschaftliche Mitarbeiter sind 

die Beamten und Angestellten, die wis
senschaftliche Dienstleistungen zur Orga
nisation, zur Vorbereitung und zur 
Durchführung von Forschung und Lehre, 
in der Betreuung wissenschaftlicher 
Sammlungen und Geräte und im Betrieb 
wissenschaftlicher Einrichtungen wahr
nehmen. Im Rahmen der bestehenden 
Möglichkeiten soll den wissenschaftli
chen Mitarbeitern Gelegenheit zu selbst- 
bestimmter Forschung, insbesondere zur 
Arbeit an einer Dissertation, gegeben 
werden. Ihre Verpflichtung zur Erbrin
gung der vollen, vertraglich oder in an
derer Weise festgelegten Dienstleistung 
bleibt hiervon imberührt.

(2) Freie und freiwerdende Stellen 
sind auszuschreiben oder im Bereich der 
Universität öffentlich bekanntzumachen. 
Einstellungsvoraussetzung für wissen
schaftliche Mitarbeiter ist in der Regel 
ein abgeschlossenes Studium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule. Nähere 
Richtlinien für die Einstellungsvoraus
setzungen werden vom Ständigen Aus
schuß II festgelegt.

(3) Zur selbständigen Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen sind wissenschaft
liche Mitarbeiter nur verpflichtet, wenn 
sie einen Lehrauftrag übernehmen 
(§ 45 b). Die durch den Lehrauftrag ent
stehende Belastung darf im Verhältnis 
zu den Dienstaufgaben nach Abs. 1 nicht 
erheblich sein. Die Einstellung als wis
senschaftlicher Mitarbeiter darf nicht an 
die Übernahme eines Lehrauftrags ge
bunden sein.

(4) Die Abs. 1 und 2 Satz 1 und 3 so
wie Abs. 3 gelten für künstlerische Mit
arbeiter entsprechend. Künstlerische Mit
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arbeiter gehören mitgliedschaftsrechtlich 
zur Gruppe der -wissenschaftlichen Mitar
beiter.

§ 45 a
Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte 

in der Weiterbilduung

Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte, die 
sich in der Weiterbildung zum Facharzt, 
Fachzahnarzt und Fachtierarzt befinden, 
sind, auch soweit sie Aufgaben in der 
medizinischen Versorgung erfüllen, 
dienst- und mitgliedschaftsrechtlich den 
wissenschaftlichen Mitarbeitern gleich
gestellt; § 45 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend.

§ 45b
Lehrbeauftragte

Zur Ergänzung des Lehrangebots kön
nen Lehraufträge erteilt werden. Die 
Lehrbeauftragten sind nebenberuflich 
tätig. Sie nehmen die ihnen übertrage
nen Lehraufgaben selbständig wahr.

§ 45 c
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Die Vermittlung praktischer Fertig

keiten und Kenntnisse, die nicht die 
Einstellungsvoraussetzungen für Hoch
schullehrer erfordern, kann hauptberuf
lich tätigen Lehrkräften für besondere 
Aufgaben übertragen werden. Hierzu 
gehört auch die Vermittlung von Sprach- 
kenntnissen und sportlichen Fähigkei
ten. Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
gehören mitgliedschaftsrechtlich zur 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbei
ter.

§ 45 d 
Tutoren

(1) Tutoren haben die Aufgabe, im 
Rahmen der Studienordnungen Studen
ten und studentische Arbeitsgruppen in 
ihrem Studium zu unterstützen. Sie sind 
einem Fachbereich zugeordnet und ste
hen unter der fachlichen Verantwortung 
eines Hochschullehrers. Die Bestellung 
erfolgt durch den Fachbereich im Einver
nehmen mit dem Hochschullehrer.

(2) Eine Tutorentätigkeit kann von 
Studenten oder anderen Personen ne
benberuflich übernommen werden. Die 
Tutorentätigkeit ist zu vergüten. 1

A C H T E R  A B S C H N I T T  

Immatrikulation

§ 46
Immatrikulation

(1) Die Studenten werden durch die 
Immatrikulation in die Universität auf
genommen. 2

(2) Das Nähere regeln die Allgemei
nen Vorschriften für Studierende.

N E U N T E R  A B S C H N I T T

Übergangs- und Sdilußvorsdiriften
§ 47

Bisherige Organe und Gremien
(1) Der Kultusminister bestimmt durch 

Reditsverordnung den Zeitpunkt, in dem 
die Kollegialorgane und Gremien nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes zu 
bilden sind.

(2) Bis zur Bildung der in diesem Ge
setz vorgesehenen Kollegialorgane und 
Gremien nehipen die am Tage des In
krafttretens dieses Gesetzes amtieren
den Kollegialorgane und Gremien ihre 
Aufgaben wahr. Die Amtsperiode der 
gewählten Mitglieder der Organe und 
Gremien verlängert sich entsprechend, 
jedoch höchstens um ein Jahr nach In
krafttreten dieses Gesetzes.

§ 48
Dozenten im Beamtenverhältnis 

auf Widerruf
(1) Dozenten im Beamtenverhältnis 

auf Widerruf, die die Einstellungsvoraus
setzungen nach § 39 a erfüllen, können 
vom Fachbereich für die Ernennung zum 
Dozenten auf Zeit vorgeschlagen wer
den. Die Vorschrift des § 41 Abs. 1 gilt 
insoweit, als § 40 Abs. 3 Satz 5 bis 7 ent
sprechende Anwendung findet. Der Kul
tusminister bestimmt durch Rechtsver- 
ordnung, ab wann und bis wann die 
Fachbereiche Vorschläge einreichen kön
nen. Er regelt die Einzelheiten des Er
nennungsverfahrens.

(2) Werden Dozenten im Beamten
verhältnis auf Widerruf zu Beamten auf 
Zeit ernannt, so ist die Hälfte der Dienst
zeit als Dozent im Beamtenverhältnis 
auf Widerruf und die Hälfte der ange
rechneten Dienstzeit als Wissenschaftli
cher Assistent auf die Zeit nach § 39 
Abs. 4 Satz 1 anzurechnen.

(3) Die haushaltsrechtlichen Voraus
setzungen für den Vollzug der nach 
Abs. 1 erforderlichen Stellenumwand
lungen sind zu schaffen.

(4) Dozenten im Beamtenverhältnis 
auf Widerruf, die nicht zum Beamten 
auf Zeit ernannt werden, verbleiben in 
ihrem bisherigen Dienstverhältnis. Ihr 
Beamtenverhältnis ist in der Regel sechs 
Jahre nach der Ernennung zu widerru
fen. Wird es aus einem nicht in der Per
son des Beamten liegenden Grunde wi
derrufen, so ist bei einem Widerruf eine 
Frist von mindestens sechs Monaten zum 
31. März oder 30. September einzuhalten. 
Auf Wunsch des Dozenten und in der 
Regel vier Jahre nach seiner Einstellung 
hat der Fachbereich, dem er angehört, 
ein schriftliches Gutachten über seine 
Leistungen in Lehre und Forschung zu 
erteilen. Der Fachbereichsrat kann einen 
oder mehrere Hochschullehrer des Fach
bereichs mit der schriftlichen Vorberei
tung des Fachbereichsgutachtens beauf
tragen.
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(5) Auf einen Dozenten im Beamten
verhältnis auf Widerruf sind die für Be
amte auf Probe geltenden Vorschriften 
über die Versetzung in den Ruhestand 
und die Versorgung anzuwenden. Der 
Kultusminister wird ermächtigt, im Ein
vernehmen mit dem Minister des Innern 
und dem Minister der Finanzen abwei
chend von § 167 Abs. 1 des Beamtenge
setzes die Höhe des Übergangsgeldes 
durch Rechtsverordnung festzusetzen, 
höchstens bis zum Zwölffachen der 
Dienstbezüge des letzten Monats.

(6) Die Dozenten im Beamtenverhält
nis auf Widerruf gehören, solange sie 
nicht zu Beamten auf Zeit ernannt wor
den sind, mitgliedschaftsrechtlich zur 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbei
ter. Hiervon wird ihre Mitwirkung in 
den nach § 47 Abs. 2 zunächst weiter am
tierenden Organen oder Gremien bis 
zu deren Umbildung nicht berührt. §§27 
und 35 finden mit der Maßgabe Anwen
dung, daß die Dozenten als Beamte auf 
Widerruf bis zur Beendigung ihres Be
amtenverhältnisses auf Widerruf in den 
Direktorien der Betriebseinheiten, der 
Wissenschaftlichen und der Medizini
schen Zentren, die im Zeitpunkt des In
krafttretens dieses Gesetzes bereits be
stehen, stimmberechtigt mitwirken; nach 
dem gemäß § 47 Abs. 1 zu bestimmenden 
Zeitpunkt zählen sie jedoch nicht mehr 
zur Gruppe der Hochschullehrer.

§ 49
Lektoren, Studienräte, 

Akademische Räte mit Lehraufgaben 
und wissenschaftliche Angestellte 

mit Lehraufgaben
Lektoren, Studienräte und Oberstu

dienräte sowie Akademische Räte, Aka
demische Oberräte und wissenschaftliche 
Angestellte mit Lehraufgaben nehmen 
ihre bisherigen dienstrechtlichen Rechte 
und Pflichten wahr. Mitgliedschaftsrecht
lich werden sie der Gruppe der wissen
schaftlichen Mitarbeiter zugerechnet.

§ 50
Neugliederung der Fachbereiche 

Soweit sich die Fachbereiche am Tage 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach 
den Vorschriften des Universitätsgeset
zes noch nicht gegliedert haben und da
mit die Institute, Seminare und Kliniken 
noch nicht aufgehoben worden sind, sind 
die Fachbereiche zur Bildung einer den 
Vorschriften dieses Gesetzes entspre
chenden Struktur bis zum 30. Juni 1975 
verpflichtet. Mit der Aufhebung der In

stitute, Seminare und Kliniken enden die 
bisherigen Rechte und Pflichten der Di
rektoren.

§ 51
Ubergangsregelung für die ersten 

Wahlen der Fachbereichsräte , 
Für die ersten Wahlen der Fachbe

reichsräte geben die Studenten ihre Er
klärung, soweit eine solche nach § 24 
Abs. 5 Satz 3 abzugeben ist, nach Maß
gabe der bisher tatsächlich angewandten 
Regelungen ab.

§ 52
Ubergangsregelungen 
für Prüfungsordnungen 

Soweit Regelungen der Universitäten 
vorsehen, daß der Senat gemeinsame 
Bestimmungen für alle akademischen 
Prüfungsordnungen erläßt, gelten diese 
Regelungen bis zum Inkrafttreten einer 
Grundordnung nach § 8 weiter. Die An
hörungspflicht gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 6 
bleibt unberührt.

§ 53
Frühere Berufungsvereinbarungen 

Bei der Verteilung von personellen 
und sächlichen Mitteln kann, sofern sich 
die Verhältnisse ändern oder geändert 
haben, von früheren Vereinbarungen 
mit Lehrstuhlinhabern abgewichen wer
den. Die Entscheidung hierüber treffen 
die zuständigen Organe der Universität.

§§ 54 bis 59 
(gestrichen) ,

§§ 60 und 61 
(vollzogen)

§ 62
Ausführung des Gesetzes 

Der Kultusminister erläßt die zur Aus
führung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechts Verordnungen und Verwaltungs
vorschriften, insbesondere die Allge
meinen Vorschriften für Studierende und 
die Gebührenordnungen sowie die An
staltsordnung für die Universitätsklini
ken des Landes und die Bestimmungen 
über die Benutzung der Universitäts
bibliotheken.

§ 63
Inkrafttreten1)

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft.

i) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Ge
setzes in der ursprünglichen Fassung vom 12. Mai 
1970.


